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Der Göttinger Kiessee ist ein 15 ha großer See am südwestli-
chen Stadtrand Göttingen. Wie schon am Namen erkennbar, ist 
der Göttinger Kiessee durch den Abbau von Kiesen entstanden. 
Hier im Leinetal fand der Abbau vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis in die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts statt. Auf Grund sei-
ner Lage im Grundwasserkörper der Leine füllt sich der See von 
selbst auf. Über einen Ablauf am Nordostufer fließt das See-
wasser der Flüthe, einem Seitenarm der Leine, zu. Der See ist 
ca. 800 m lang, maximal etwa 300 m breit und besitzt eine 
Tiefe von 1,40 m bis 2,10 m. Das Leinetal in Südniedersachsen 
(Leinetalgraben) gehört zu einem großen Grabensystem, das 
sich in etwa Nord-Süd-Ausrichtung vom Mittelmeer bis nach 
Norwegen zum Mjösa-See bei Oslo erstreckt. 

Bereits 1930 sollten die damals städtischen Kiesgruben zu ei-
ner großen Wassererholungsfläche umgestaltet werden, aber 
ein Jahr später wurde dieser Plan wieder aufgegeben. Nach 
dem Ende des unrentabel gewordenen Kiesabbaus wurde das 
Gelände in den 50er Jahren in ein Naherholungsgebiet um-
gewandelt. Die heute sichtbare Wasserfläche entstand 1958 
durch die Vereinigung zweier ehemals getrennter Kiesgruben. 
Der Göttinger Kiessee mit seinem umgebenden parkähnlichen 
Gelände zählt mittlerweile zu einem der wichtigsten Naherho-
lungsgebiete Göttingens. 

Der rund 2,5 Kilometer lange Uferweg erfreut sich zu allen 
Jahreszeiten bei Joggern, Spaziergängern und Anglern großer 
Beliebtheit. Es gibt einen Bootsverleih, einen Trainingsbereich 
für Kanu-Polo, ein Restaurant mit großer Terrasse und Seeblick 
sowie einem kleinen Imbiss mit Außenplätzen und sogar Liege-
stühlen. Örtliche Wassersportvereine haben direkt am Ufer ihre 
Bootshäuser. Bei geeignetem Wetter wird gesegelt und ein- bis 
zweimal jährlich werden Ruderwettbewerbe ausgetragen. Die 
direkt angrenzenden Wiesen sind beliebte Picknickplätze. Am 
Ostufer befindet sich ein Kinderspielplatz. Im südlichen Teil be-
findet sich die sogenannte „Vogelinsel“, die dicht mit Bäumen 
bestanden ist und nicht betreten werden darf. Am Nordufer des 
Sees können sich Interessierte anhand einer Infotafel, die zu 
den insgesamt 9 Stationen des Wasserlehrpfades Stegemühle 
gehört über den Lebensraum See / Teich informieren.

set
Foto: Susanne Et-Taib 
Quelle auszugsweise:  

Galerie Göttinger Land  
(abgerufen im Mai 2017 und Mai 2023)

Zum Titelbild
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Vorwort

Liebe Mitglieder des Vereins, 

das so genannte Heizungsgesetz führt 
auf Seiten der Immobilieneigentümer zu 
erheblicher Verunsicherung. Zahlreiche 
Nachfragen in unserer Geschäftsstelle 
bestätigen dies. Bei Redaktionsschluss 
war das Gesetzgebungsverfahren nicht 
abgeschlossen. Es dürfte hingegen be-
reits jetzt feststehen, dass die Zeiten einer 
relativ einfachen und kostengünstigen 
Energieversorgung vorbei sind. Welches 
die sicherste und günstigste Variante für 
Ihre Immobilie ist, wird sich künftig nicht 
in einfacher und allgemeiner Form beant-
worten lassen. Die Rahmenbedingungen 
sind nicht hinreichend stabil. Wir werden 
daher die mit dem Göttinger Energiezen-
trum begründete Kooperation fortführen, 
so dass unsere Mitglieder die Möglichkeit 
haben, mit erfahrenen Energieberatern in 
Kontakt zu treten, um eine gute Lösung 
für die zukünftige energetische Situation 
ihrer Immobilie zu erarbeiten. Dabei wer-
den sowohl die baulich-technischen Ge-
gebenheiten Ihrer Immobilie, die sich vor 
Ort anbietende Situation im Hinblick auf 
die Energiebeschaffung sowie aktuell be-
stehende Fördermöglichkeiten und weite-
re Aspekte berücksichtigt. 

Inzwischen ist auch das Portal für die 
Beantragung der Brennstoffhilfe nicht 
leitungsgebundener Energieträger frei-
geschaltet. Niedersachsen nutzt dazu 
das Serviceportal Hamburgs. Dieses kann 

unter folgenden Link aufgerufen werden: 
https://serviceportal.hamburg.de/Ham-
burgGateway/Service/Entry?id=HEIZ-
KOSTEN

Soweit sich im Jahre 2022 Ihre Brenn-
stoffkosten für Heizöl, Flüssiggas, Holz-
pelltes, Holzhackschnitzel, Holzbriketts, 
Scheitholz oder Kohle bzw. Koks mehr als 
verdoppelt haben, so kann bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen mit einer 
Erstattung von 80 % der Mehrkosten 
gerechnet werden (vgl. auch den Bericht 
dazu in der Ausgabe 1/2023 unseres Mit-
teilungsblattes). 

Insgesamt zeichnet sich bereits jetzt ab, 
dass die energetische Beschaffenheit Ih-
rer Immobilie größeren Einfluss auf den 
Wert und einen möglichen Verkaufspreis 
hat. Führte der Energieausweis in der 
Vergangenheit eher ein Schattendasein, 
so wird dieser aktuell bei Verkaufsver-
handlungen in stärkerem Maße berück-
sichtigt. Während die Kaufpreise je nach 
Lage in den vergangenen Monaten deut-
lich zurückgegangen sind, ist dieser Wert-
verlust bei bestehendem erheblichen 
Sanierungsbedarf deutlich größer als bei 
bereits gut sanierten Immobilien. Es ist 
davon auszugehen, dass dieser Trend an-
halten wird. 

Unser Parlamentarischer Abend am 17. 
April 2023 erfreute sich regem Zuspruch 
seitens der Ratsmitglieder. Unser Vor-
sitzender Herr Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht Dr. Dieter Hildebrandt mode-
rierte den Abend souverän in angenehm 
lockerer Atmosphäre, so dass die aktuel-
len Themen mit den Ratsmitgliedern an-
schließend in zahlreichen Einzelgesprä-
chen und Kleingruppen vertieft werden 
konnten. Die Mitglieder des Vorstandes 
haben sich bei diesen Gesprächen sehr 
für die Interessen der Immobilieneigen-
tümer eingesetzt. Auch wenn in Details 
unterschiedliche Auffassungen deutlich 
geworden sind, so besteht auch Einigkeit 
bei dem Ziel, die Attraktivität unserer le-
benswerten Stadt in allen Bereichen zu 
fördern und den Erfordernissen des Kli-
mawandels angemessen Rechnung zu 
tragen. Unsere Perspektive ist dabei eine 
deutlich langfristigere als Legislaturperio-

den oder politische Bündnisse andauern. 
Unsere über 130jährige Vereinsgeschich-
te und unser generationsübergreifendes 
Wirken wird damit hinreichend deutlich.

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuerer-
klärung war zum 1. Februar 2023 abge-
laufen. Die Abgabequote liegt bei ca. 86 
%. Es gibt also noch immer zahlreiche 
Immobilieneigentümer, die der Verpflich-
tung zur Abgabe der Grundsteuererklä-
rung nicht nachgekommen sind. Das Land 
Niedersachsen hat nunmehr angekün-
digt, für jeden Monat einen Verspätungs-
zuschlag von 25,00 €/Monat rückwirkend 
ab Februar 2023 zu erheben. Zuvor sollen 
jedoch alle säumigen Eigentümer ange-
schrieben und zur Abgabe der Grundsteu-
ererklärung innerhalb einer Frist von vier 
Wochen aufgefordert werden. Sollten Sie 
zu dem säumigen Personenkreis gehö-
ren, empfehlen wir Ihnen, diese Nachfrist 
zur Abgabe der Erklärung zu nutzen. 

Die Stadt Göttingen möchte mehr Bäu-
me pflanzen, hat aber nicht ausreichend 
geeignete Standorte auf städtischen 
Flächen. Es sollen daher auf den Privat-
grundstücken Bäume gepflanzt werden. 
Interessierte Eigentümer können einen 
entsprechenden Antrag stellen. Nähere 
Informationen über das Projekt „Haus-
bäume für Göttingen“ sind unter www.
goettingen.de zu finden oder in unserer 
Geschäftsstelle erhältlich. Einzelheiten 
entnehmen Sie gern auch der Seite 25 in 
diesem Heft.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
in diesen unruhigen Zeiten und stehen 
Ihnen auch weiterhin gerne mit unserem 
Dienstleistungsangebot zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e. V.
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Historische Postkarten (12)
Postkarte mit Abbildung 

des „Stadtparks“
(gelaufen 17.12.1917) 

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert 
befand sich direkt vor dem Albanitor 
eine Ausflugsgaststätte. 1890 wurde der 
Stadtpark erbaut. Er besaß einen großen 
Festsaal für Feierlichkeiten und Auffüh-
rungen des Symphonieorchesters. Im 
rechten Flügel war später ein Kino bis 
1955. Hinter dem Gebäude wurde eine 
ausgedehnte Außenrestauration betrie-
ben. Hier stand seit 1799 auch ein über-
lebensgroßes Denkmal für den Göttinger 
Dichter Gottfried August Bürger, das 1956 

abgerissen und zerstört wurde. Nach 
dem letzten Krieg investierte die Stadt 
nicht mehr in den Stadtpark und er zerfiel. 
1955 gab es ein kleineres Feuer und das 
Gebäude wurde gesperrt. 1961 wurden die 
Ruinen zusammen mit den beiden stattli-
chen Villen links des Stadtparks abgeris-
sen und die heutige Stadthalle errichtet.

Dr. Johannes Reckel

Großer Fest- und Konzertsaal 
im Stadtpark um 1928
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Mieterstrom in Zeiten der Energiewende

Viele Eigentümer von H + G Göttingen 
e. V. sind überzeugt, dass in Zeiten der 
Energiewende ohne Atomstrom und fos-
sile Brennstoffe die verbrauchsnahe, de-
zentrale, regenerative Stromerzeugung 
aus Photovoltaik oder Kombinationen, 
wie PVT-Kollektoren mit eingebauten 
Wärmetauschern, einen maßgeblichen 
Beitrag zur Energiewende leisten können. 

Bundespolitisch wird angestrebt, die Re-
duktion der Treibhausgasimmissionen 
und die Verbesserung der Energieeffi-
zienz z.B. durch den Ausbau von Win-
denergie, zu erreichen. Durch die neue 
EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung und 
die Vorgaben der Bundesregierung für 
Heizungsertüchtigung beschäftigen sich 
viele Eigentümer mit der Anschaffung 
von Wärmepumpen. Diese verbrauchen 
viel Strom und somit spielen Eigentümer 
mit dem Gedanken, den Strom für die 
Wärmepumpen durch Sonnenstrom vom 
eigenen Dach zu speisen. 

Die kriegsbedingt erforderliche Resilienz 
der Energieversorgung ruft die quar-
tiersbezogene Energieversorgung auf 
den Plan. Die Forderung nach klima-
neutralen Gebäuden oder Häusern wird 
ebenfalls zu Energieüberschüssen in den 

Objekten führen, die dezentral genutzt 
werden sollten. 

Der sogenannte „Mieterstrom“ kommt 
ohne übergeordnete Stromverteilernetze 
aus. Der Mieterstrom wird einen Beitrag 
zu „bezahlbarem Wohnraum“ leisten. Er 
wird zu stabilen Wärme- und Stromkos-
ten führen können. 

1. Was ist Mieterstrom?

Unter Mieterstrom versteht man Strom 
aus Solaranlagen, die auf, an oder in ei-
nem Wohngebäude installiert sind. Wei-
ter muss der Strom von dem Anlagen-
betreiber oder einem Dritten an einen 
Letztverbraucher geliefert worden sein. 

Die Lieferung und der Verbrauch müs-
sen innerhalb dieses Gebäudes oder in 
Wohngebäuden oder Nebenanlagen in 
demselben Quartier, in dem auch die-
ses Gebäude liegt, erfolgen. Dabei darf 
die Durchleitung durch ein Netz nicht 
erfolgen, sondern der Strom muss in der 
Kundenanlage des Anlagenbetreibers 
geliefert worden sein. Die Beschreibung 
des Begriffs des Mieterstroms ist in § 21 
Abs. 3 des Gesetzes für den Ausbau er-
neuerbarer Energien (erneuerbare Ener-
giegesetz-EEG 2023) zu finden. Dadurch, 
dass Netze nicht in Anspruch genommen 

werden müssen, ist für den Mieterstrom 
auch die sogenannte EEG-Umlage nicht 
zu leisten gewesen. Zudem fällt diese ja 
seit dem 01.01.2023 ersatzlos weg. Da-
durch wird Mieterstrom im besonderen 
Maße wirtschaftlich.

Aber nicht nur die EEG-Umlage entfällt, 
sondern auch die Stromsteuer, der Ar-
beitspreis für die Stromentnahme, die 
Konzessionsabgabe, der KWK-Aufschlag, 
die Umlage aus der Belastung nach § 19 
Abs. 2 Strom NEV und die Offshore-Haf-
tungsumlage nach § 17 f EnWG. Lediglich 
die Umsatzsteuerpflicht für die Stromlie-
ferung bleibt bestehen. Die Lieferung von 
Strom ist eine gewerbliche Tätigkeit und 
kann somit zu Einkünften aus Gewerbe-
betrieb (§ 15 Abs. 2 Einkommenssteuer-
gesetz-EStG) führen. Im Bereich der Ge-
werbesteuer ist für den Vermieter, wie für 
jeden Unternehmer, ein Gewerbesteuer-
freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 Gewer-
besteuergesetz gegeben und Vermieter 
können das Kleinunternehmerprivileg 
gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz nutzen. 

2. Besonderheiten des Mieterstromver-
trages 

Der Mieterstromvertrag muss die umfas-
sende Versorgung des Letztverbrauchers 
mit Strom auch für die Zeiten vorsehen, in 

von Dr. Dieter Hildebrandt, 1. Vorsitzender H + G Göttingen e. V. 

Dr. Dieter  
Hildebrandt

Leitartikel

 02/2023
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denen kein Mieterstrom geliefert werden 
kann. Das bedeutet, dass der Vermieter 
im Ergebnis dann die Versorgung über 
den Netzbetreiber und Grundversorger 
sicherstellen muss. Demgemäß muss 
seine Mieterstromanlage entsprechend 
ausgestattet sein, § 42 a Abs. 2 Satz 6 
EnWG.

Der Preis für den Mieterstrom und für die 
zusätzliche Stromversorgung für den Fall, 
dass der hauseigene Strom gar nicht hin-
reichend ist, darf 90 % des in dem jewei-
ligen Netzgebiet geltenden Grundversor-
gungstarifs, auf der Basis des Grund- und 
Arbeitspreises, nicht übersteigen, § 42 a 
Abs. 4 Satz 1 EnWG.

Wurde ein höherer Preis vereinbart, er-
folgt eine Herabsetzung auf den Preis, 
der diesem Höchstpreis entspricht, § 42 
a Abs. 4 Satz 2 EnWG. 

3. Inhalt der Mieterstromrechnung 

Die Rechnung des Vermieters an seinen 
Mieter über die Lieferung für Mieterstrom 
muss einfach und verständlich sein. Sie 
ist auf Wunsch des Mieters auch ver-
ständlich und unentgeltlich zu erläutern. 
Der Rechnungsbetrag und das Datum 
der Fälligkeit des Rechnungsbetrages 
müssen deutlich erkennbar und hervor-
gehoben sein, § 40 Abs. 1 EnWG.

Weiterhin haben die Vermieter bei ihren 
Energielieferverträgen an ihre Mieter § 41 
EnWG zu beachten. Die Verträge benöti-
gen die Beachtung der Textform, § 41 b 
Abs. 1 Satz 1 EnWG. Sollen Haushaltskun-
den von der Versorgung getrennt wer-
den, weil sie nicht zahlen, sind besondere 
Hinweise zu erteilen. Die Unterbrechung 
darf frühestens nach 4 Wochen erfolgen, 
§ 41 b Abs. 2 EnWG. 

Nicht zuletzt ist auch die Stromkenn-
zeichnung durchzuführen. Das heißt, die 
Stromlieferanten sind verpflichtet, in oder 
als Anlage zu ihren Rechnungen dem 
Netzverbraucher anzugeben, welchen 
Anteil die einzelnen Energieträger an der 
Strombildung haben. Dieses kann durch-
aus aufwendig werden, wenn Strom hin-
zugekauft werden muss, weil die eigene 
Stromversorgung insoweit nicht men-
genmäßig ausreichte. 

Über den Netzversorger ist dann sicher-
zustellen, dass die Kundenanlage des 
Vermieters an das Netz angeschlossen 
wird und mit den notwendigen Zählern 
auch Unterzählern versorgt wird; § 20 
Abs. 1 b EnWG. Denn es muss ja auch 
sichergestellt werden können, dass in ei-
nem Mehrfamilienhaus der eine oder an-
dere Mieter keinen Mieterstrom bezieht, 
sondern von externen Stromversorgern. 

www.immo-goe.de

Angela Lüken-Klein
Jens Grundei

Dr. Dieter Hildebrandt

Friedländer Weg 20a · 37085 Göttingen

RECHTSANWÄLTE
in Bürogemeinschaft
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4. Vertragsbindung 

Bei einem Mieterstromvertrag darf der 
Nutzer nicht länger als 1 Jahr gebunden 
sein. Eine längere Bindungsfrist wäre 
unwirksam, § 42 a Abs. 3 Satz 1 EnWG. 
Damit ist die Regelung gegenüber dem 
§ 309 Ziff. 9 BGB verschärft. Dort wären 
Verträge, die länger als 2 Jahre den Ver-
tragspartner binden, nichtig, § 309 Ziff. 9 
BGB. Die stillschweigende Verlängerung 
des Vertragsverhältnisses um mehr als 
1 Jahr oder eine längere Kündigungsfrist 
als 3 Monate vor Ablauf der zunächst 
vorgesehenen oder stillschweigend ver-
längerten Vertragsdauer ist ebenfalls 
nach § 42 Abs. 3 Satz 2 NWG unwirksam. 
Eine vertragliche Bestimmung, durch die 
das Kündigungsrechts während der Dau-
er des Mietverhältnisses ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, ist ebenfalls un-
wirksam, § 42 Abs. 3 Satz 3 EnWG. Dieses 
würde ja auch der Wahlfreiheit des Letzt-
verbrauchers nach § 20a EnWG zuwider-
laufen. 

Wird das Wohnraummietverhältnis ge-
kündigt, dann endet auch der Mieter-
stromvertrag. Dazu bedarf es keiner 
ausdrücklichen Kündigung des Mieter-
stromvertrages. Dieser endet mit Rück-
gabe der Wohnung, § 42 a Abs. 2 Satz 7 
EnWG.

Die Nichtigkeitsfolge einer unzulässigen 
Verknüpfung von Wohnraummietvertrag 
mit Mieterstromvertrag ist, dass der Wer-
tersatz des Mieters nach den Grundsät-
zen der ungerechtfertigten Bereicherung 
für den gelieferten Strom auf den Höchst-
betrag von max. 75 % des in dem jewei-
ligen Netzgebiet geltenden Grundversor-

gungstarifs, auf der Basis des Grund- und 
Arbeitspreises beschränkt ist und wenn 
der Mieterstrompreis niedriger ist, max. 
in Höhe des Mieterstromvertragspreises. 

Dass der Mieter ggf. bei Abschluss des 
Vertrages wusste, dass der Stromliefe-
rungsvertrag deshalb nichtig ist, spielt 
entgegen den gesetzlichen Regelungen 
in §§ 814 und 817 Satz 2 BGB keine Rolle, 
die Regelungen über den Mieterstrom-
vertrag gehen vor, § 42 a Abs. 2 Satz 3 
EnWG.

5. Einsatz des selbst erzeugten Stroms 
im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung

Die Eigenerzeugung des Stroms und sei-
ne Verwendung für bestimmte Betriebs-
kostenarten bedarf der Erläuterung. 

Der Betriebsstrom wird bei den Betriebs-
kostenarten Nr. 4 a Heizkostenversor-
gung, Nr. 5 Kosten des Betriebsstroms für 
die zentrale Warmwasserversorgungsan-
lage oder Nr. 6 für die verbundene Hei-
zungs- und Warmwasserversorgungsan-
lage ebenso zu berücksichtigen sein wie 
der Betriebsstrom für Personenlasten-
aufzüge nach Nr. 7 und für die Beleuch-
tung der gemeinschaftlich genutzten und 
zugänglichen Flächen nach Nr. 11 sowie 
der Gemeinschaftsantennenanlage Nr. 5 
a und für den Betriebsstrom der Wäsche-
pflege nach Nr. 16.

Der Preisansatz erfolgt nach den Grund-
sätzen des § 1 Satz 1 der Betriebskosten-
verordnung. Sachleistungen des Eigen-
tümers dürfen mit dem Betrag angesetzt 
werden, der für eine gleichwertige Leis-

tung eines Dritten, insbesondere eines 
Unternehmers, angesetzt werden könn-
te; die Umsatzsteuer des Dritten darf 
nicht angesetzt werden. Bei dem Mie-
terstrom würden dann die Regelungen 
bezüglich der Preishöhe und der Umsatz-
steuer nach dem EnWG einzustellen sein 
und somit der Vermieter seine vereinbar-
ten Mieterstrompreise nutzen können. 

6. Schlussbetrachtung

Mit dem Mieterstrommodell wird die 
Möglichkeit von kostensparender Stro-
merzeugung und Weitergabe an den Mie-
ter geschaffen. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, die Lücke, die § 555 b Ziff. 2 in 
Verbindung mit § 559 Abs. 1 BGB schafft, 
zu schließen. Nach diesem gesetzlichen 
Regelungszusammenhang sind Moder-
nisierungsmaßnahmen durch die nicht 
erneuerbare Primärenergie nachhaltig 
eingespart, ohne dass das Klima nach-
haltig geschützt wird, keine Modernisie-
rungsmaßnahme, die der Mieter durch 
eine Mieterhöhung mittragen müsste. 
Über den Mieterstrom können jetzt sol-
che Investitionen refinanziert werden. Sie 
ermöglichen somit dem Hauseigentü-
mer klimaschonende Maßnahmen, die er 
nicht nur allein zu tragen hat. 

Damit stellt die Möglichkeit des Mieter-
stroms einen wichtigen Beitrag zur Be-
schleunigung der Klimaneutralität von 
Gebäuden dar. 

Fotos: Miriam Merkel, Adobe Stock

 02/2023
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES UND 
ANDERER GERICHTE

von RA Uwe Witting

Telefonische Rechtsberatung
Liebe Mitglieder,
zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen steht 
Ihnen unser Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe Witting, auch zu 
folgenden Telefonsprechzeiten für telefonische Rechtsberatun-
gen zur Verfügung. 

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags & donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr

Diesen Service können Sie zur Klärung von kurzen  
Rechtsfragen nutzen. 

BGH: Reservierungsvertrag benachteiligt Maklerkunden 
unangemessen 

Die in einem separaten Reservierungs-
vertrag enthaltene Verpflichtung zur 
Zahlung einer Reservierungsgebühr mit 
Rückzahlungsausschluss ist nach dem 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. 
April 2023 (Az: 1 ZR 113/22) unwirksam. 
In dem zu Grunde liegenden Rechts-
streit schloss die Immobilienmaklerin mit 
den Klägern einen Reservierungsvertrag 
über das nachgewiesene Grundstück mit 
Einfamilienhaus. Die beklagte Maklerin 
verpflichtete sich darin, das Grundstück 
gegen Zahlung einer Reservierungs-
gebühr bis zu einem festgelegten Ter-
min exklusiv für die Kläger vorzuhalten. 
Nachdem diese sich gegen den Erwerb 
entschieden, verlangten sie von der 
Maklerin die Rückzahlung der Reservie-
rungsgebühr. Diese verweigerte jedoch 
die Zahlung und das Amtsgericht wies 
die Zahlungsklage ab. Das Landgericht 
wies sodann die Berufung der Kläger 
zurück und führte aus, dass der Reser-
vierungsvertrag wirksam sei, da er eine 
eigenständige Vereinbarung mit nicht 
kontrollfähigen Hauptleistungspflichten 
nach der ABG-Kontrolle darstellen würde. 
Auf die Revision der Kläger verurteilte der 
Bundesgerichtshof die beklagte Maklerin 
zur Rückzahlung der Reservierungsge-
bühr. Die AGB-rechtliche Inhaltskontrolle 

sei sehr wohl durchzuführen, da der Re-
servierungsvertrag keine selbständige 
Vereinbarung, sondern eine den Makler-
vertrag ergänzende Regelung darstelle. 
Daran ändere auch die Tatsache nichts, 
dass der Reservierungsvertrag in einem 
selbständigen Vertragsdokument ge-
schlossen wurde und an einem anderen 
Tag zu Stande kam. Nach den Ausfüh-
rungen des BGH führt die AGB-Kontrol-
le dazu, dass der Reservierungsvertrag 
den Maklerkunden unangemessen im 
Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 Abs. 2 Nr. 
1 BGB benachteilige und daher unwirk-
sam sei. Die unangemessene Benach-
teiligung kommt insbesondere darin zum 
Ausdruck, dass die Rückzahlung der Re-
servierungsgebühr ausnahmslos ausge-
schlossen ist, für die Maklerkunden keine 
nennenswerten Vorteile mit sich bringt 
und seitens des Maklers keine geldwer-
te Gegenleistung erbracht wird. Zudem 
würde der Reservierungsvertrag einer 
erfolgsunabhängigen Provision zu Guns-
ten des Maklers gleichkommen. Dieses 
hingegen widerspricht dem Leitbild des 
gesetzlichen Maklervertrages, wonach 
die Provision gerade nur dann zu zahlen 
ist, wenn die Tätigkeit des Maklers zum 
Erfolg geführt hat. 

BGH: Schonfristzahlung führt 
nur zur Unwirksamkeit der 
fristlosen Kündigung

Erhalten Mieter aufgrund rückständiger 
Mieten eine fristlose Kündigung, so kann 
diese gem. § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB un-
wirksam werden, wenn der Mieter die 
Rückstände ausgleicht. Hat der Vermie-
ter zusätzlich zur fristlosen Kündigung 
auch hilfsweise eine ordentliche Kündi-
gung ausgesprochen, so wurde die Fra-
ge unterschiedlich beantwortet, ob diese 
„Schonfristzahlung“ auch zur Unwirk-
samkeit der hilfsweise ausgesprochenen 
ordentlichen Kündigung führt. In Berlin 
erhielt ein Mieter eine solche fristlose 
und hilfsweise ordentliche fristgemä-
ße Kündigung, da er wegen angeblicher 
Mängel die Miete gemindert hatte. Nach 
Eingang der Räumungsklage glich der 
Mieter sämtliche Rückstände aus. Das 
Amtsgericht Berlin-Lichtenberg hielt die 
hilfsweise ausgesprochene Kündigung 
für wirksam und gab der Räumungsklage 
statt. Das Landgericht Berlin beurteilte 
die Rechtslage anders und vertrat die 
Auffassung, aufgrund der Schonfristzah-
lung sei nicht nur die fristlose, sondern 
auch die fristgemäße ordentliche Kün-
digung unwirksam geworden. Die Ver-
mieterin wandte sich gegen diese Ent-
scheidung mit der Revision an den BGH. 
Er verwies auf den Wortlaut des § 569 
Abs. 3 Nr. 2 BGB und führte aus, dass die 
Schonfristzahlung nur die fristlose Kün-
digung gegenstandslos machen würde. 
Ein Einfluss auf die hilfsweise ausgespro-
chene ordentliche Kündigung entfalte 
die Schonfristzahlung nicht (Urteil vom 5. 
Oktober 2022, Az: VIII ZR 307/21).
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BGH: Gebäudeversicherung 
muss für Schaden durch 
explodierte Batterie zahlen

Batterien, Akkus und Ladegeräte sind 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Diese können jedoch aufgrund 
eines Defekts stark überhitzen, explo-
dieren und einen Brand verursachen. 
Der Halter eines Elektrorollers hatte 
diesen zur Inspektion in eine Werkstatt 
gebracht. Dort nahm ein Mitarbeiter die 
Batterie heraus und schloss sie an ein 
Ladegerät an. Er bemerkte, dass die Bat-
terie stark erhitzte, und trennte sie vom 
Strom, um sie sodann auf den Boden 
zum Abkühlen zu legen. Dort explodierte 
sie und verursachte einen Brandscha-
den am Gebäude. Es stritten sich sodann 
die Haftpflichtversicherung des Halters 
und die Gebäudeversicherung darum, 
wer den Schaden zu tragen hat. Nach 
dem Straßenverkehrsgesetz kommt die 
Haftpflichtversicherung des Halters ei-
nes Kraftfahrzeugs für den Schaden auf, 
wenn durch den Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs eine Sache beschädigt wird. In 
diesem Zusammenhang ist unerheblich, 
dass sich der Roller in der Werkstatt be-
fand. Relevant sei hier jedoch, dass die 
Batterie ausgebaut worden war. Sie war 
damit nicht Teil der „Betriebseinrichtung 
Kraftfahrzeug“. Allein der Umstand, dass 
sich die Batterie zuvor im Elektroroller 
befand und in diesem entladen wurde, 
begründet nicht den erforderlichen Zu-
rechnungszusammenhang stellten die 
Richter des BGHs im Urteil vom 23. Janu-
ar 2023 (Az: XI ZR 1234/20) fest. Damit 
muss die Gebäudeversicherung für den 
Schaden aufkommen. 

BGH: Suizidgefahr bei Räumungsanspruch muss durch 
Sachverständigengutachten geprüft werden

Aus der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung ergibt sich, dass auch im Falle ei-
nes begründeten Räumungsanspruchs 
das Leben höchste Priorität genießt. Ent-
sprechend sind auch Rechtsmittel gegen 
die Vollstreckung von Räumungstiteln 
sorgfältig zu prüfen. 

Nachdem eine Mieterin in Bayern im 
Jahre 2020 eine Eigenbedarfskündigung 
erhielt, wehrte Sie sich dagegen mit der 
Begründung, aufgrund einer erlittenen 
Fehlgeburt leide sie an Depressionen, 
posttraumatischen Belastungsstörungen 
und Angststörungen. Das fachärztliche 
Attest bescheinigte ihr, dass bei einem 
Umzug eine Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes drohe und eine Su-
izidgefahr bestehe. Amts- und Landge-
richt gaben der Räumungsklage statt und 
hielten das vorgelegte Attest für unzurei-
chend. Es sei unverständlich, unschlüssig 
und nicht aussagekräftig. Im Rahmen des 
Revisionsverfahrens entscheid der BGH 
mit Beschluss vom 13. Dezember 2022 

(Az: VIII ZR 96/22) zu Gunsten der Miete-
rin. Das hohe Gericht sah eine Verletzung 
des rechtlichen Gehörs als gegeben an. 
Die Gerichte hätten von der Einholung 
eines Sachverständigengutachtens auf-
grund der drohenden schwerwiegenden 
Gesundheitsgefahren nicht absehen dür-
fen. Die Gerichte hätten ohne eigene me-
dizinische Sachkunde das fachärztliche 
Attest nicht als unschlüssig und unver-
ständlich beurteilen dürfen. 

Im Rahmen einer beabsichtigten Kün-
digung sollten daher stets auch die be-
rechtigten Interessen auf Mieterseite 
im Rahmen von Härtefalleinwendungen 
angemessen berücksichtigt werden. Die-
ses bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
bei einer bestehenden Suizidgefahr eine 
Kündigung dauerhaft ausgeschlossen 
ist. Vielmehr sind Mieter in diesen Fällen 
verpflichtet, therapeutische Hilfe in An-
spruch zu nehmen, um eine Besserung 
des Gesundheitszustandes zu erreichen. 

BGH: Widerruf der Nutzung der Waschküche zulässig

Im Hinblick auf Nebenflächen zu einem 
Wohnraummietverhältnis existieren in 
der Praxis zahlreiche Unstimmigkeiten. 
Der Bundesgerichtshof hatte nunmehr 
einen Fall zu entscheiden, in dem die 
Nutzung einer Waschküche im Mietver-
trag nicht geregelt war. Es lag insoweit 
lediglich eine Gestattung der Nutzung 
vor. In dem Mehrparteienhaus in Berlin 
nutzte nur noch der klagende Mieter die 
Waschküche. Alle anderen Mieter nutzen 
eigene Waschmaschinen und Trockner in 
der eigenen Wohnung. Dieses war nach 
der Hausordnung gestattet. Die Ver-
mieterin entscheid sich daher aus wirt-
schaftlichen Gründen, die Waschküche 
aufzugeben und informierte alle Mieter 
entsprechend. Der klagende Mieter war 
damit nicht einverstanden und scheiterte 
mit seiner Klage sowohl vor dem Amts-
gericht Berlin-Spandau als auch vor dem 
Landgericht Berlin. Letzteres wies dar-
auf hin, dass die Waschküche auch nicht 
konkludent mitvermietet worden sei, da 
die Nutzung zum Mietgebrauch des Klä-

gers an der Wohnung nicht erforderlich 
sei. Die bloße Gestattung der Nutzung 
der Waschküche habe demnach wirk-
sam widerrufen werden können, da der 
Betrieb der Waschküche allein für den 
Kläger wirtschaftlich unverhältnismäßig 
geworden war. 

Der Bundesgerichtshof schloss sich den 
Urteilen der Vorinstanzen an (Beschluss 
vom 4. Dezember 2022 - Az: VIII ZR 
394/21 -) und führte aus, dass weder in 
der Vergangenheit noch in der Zukunft 
die Nutzung der Waschküche für eine 
ordnungsgemäße Nutzung der Woh-
nung erforderlich sei. Er führte weiterhin 
aus, dass allein die Zahlung anteiliger 
Betriebskosten für die Waschküche kei-
nen Anspruch auf die Nutzung dersel-
ben begründen würde. Die Aufgabe der 
Waschküche sei auch in zulässiger Weise 
begründet, da diese für den beklagten 
Vermieter unwirtschaftlich geworden 
war. 
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BGH: Zulässigkeit der vorbeugenden Räumungsklage 

Vor allem Mieter in städtischen Lagen 
finden im Falle einer Eigenbedarfskün-
digung nur unter erschwerten Bedin-
gungen Ersatzwohnraum. Ein Mieter in 
Lübeck erhielt im Juni 2020 eine Eigen-
bedarfskündigung zum 31. März 2021 
und da er keine neue Wohnung gefun-
den hatte, widersprach er der Kündigung 
im Januar 2021 mit der Behauptung des 
Vorliegens einer nicht zu rechtfertigen-
den Härte. Im Februar 2021 klagten die 
Vermieter auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung zu Ende März 2021. Da der 
Mieter zwischenzeitlich entgegen seiner 
Erwartung doch eine Wohnung gefunden 
hatte, räumte er die Wohnung fristge-
mäß und übergab sie am 31. März 2021 

an die Vermieter. Die Räumungsklage 
war damit erledigt und das Amtsgericht 
sah die Kostentragungspflicht beim Mie-
ter. Das Landgericht Lübeck hingegen 
bat die Vermieter zur Kasse. Es vertrat 
die Auffassung, die Sorge vor Obdachlo-
sigkeit habe nicht dahingehend verstan-
den werden dürfen, dass der Mieter nicht 
rechtzeitig räumen werde. Die erhobene 
Räumungsklage sei daher unzulässig 
gewesen und der Vermieter habe die 
Kosten zu tragen. In seinem Beschluss 
vom 25. Oktober 2022 (Az: VIII ZB 58/21) 
vertrat der Bundesgerichtshof jedoch die 
Auffassung, die Räumungsklage sei zu-
lässig gewesen, da nach den konkreten 
Umständen die Befürchtung begründet 

war, der Mieter würde nicht rechtzei-
tig ausziehen. Der BGH führte aus, die 
Weigerung zur fristgerechten Räumung 
setze keine Böswilligkeit voraus, ent-
scheidend sei die Sorge der Vermieter, 
die fehlende Bereitschaft zum Auszug 
bei nicht vorhandenem Ersatzwohnraum 
würde in die Tat umgesetzt werden. Da-
mit hat im Ergebnis der Mieter die Kosten 
des Rechtsstreits zu tragen. Dies bedeu-
tet nicht, dass der Mieter seine berechtig-
ten Interessen nicht wahrnehmen kann. 
So steht ihm u. a. auch die Möglichkeit 
offen, ggf. Vollstreckungsschutz und die 
Gewährung einer Räumungsfrist zu be-
antragen. 

AG Göttingen: Anbau eines 
Wintergartens stellt keine 
Modernisierungsmaßnahme dar

Eine Vermieterin in Göttingen wollte eine 
Wohnung mit einem Vorsatzbalkon und 
einem Wintergarten ausstatten und sah 
dieses als Modernisierungsmaßnahme. 
Sie hielt die Mieterin für verpflichtet, die-
se Maßnahme zu dulden. Die Mieterin 
wehrte sich dagegen, so dass sie von 
der Vermieterin auf Duldung gericht-
lich in Anspruch genommen wurde. Das 
Amtsgericht Göttingen entschied gegen 
die Vermieterin. In dem Beschluss vom 
30. Januar 2023 (Az: 26 C 93/21) führte 
das Gericht aus, dass hier eine Umge-
staltungsmaßnahme unter Veränderung 
des Grundrisses gegeben sei und es sich 
nicht um eine Modernisierung im Sinne 
§ 555 b Nr. 4 BGB handele. Das Gerichts 
wies ferner darauf hin, dass kein neuer 
Wohnraum im Sinne des § 555 b Nr. 7 
BGB geschaffen wurde, sondern lediglich 
vorhandener Wohnraum durch Ergän-
zung vergrößert wurde und damit dem 
Wohnungsmarkt keine zusätzliche Woh-
nung zu Gute kommen würde. 

BFH: Keine Ermäßigung der Einkommenssteuer für 
Hausnotrufsystem

Für haushaltsnahe Dienstleistungen 
kann gem. § 35 a Abs. 2 EStG die Einkom-
menssteuer um 20 % der Aufwendungen 
gemindert werden. Ob für ein Hausnot-
rufsystem ohne Soforthilfe diese Steu-
erermäßigung in Anspruch genommen 
werden kann, ist in der Vergangenheit 
unterschiedlich beantwortet worden. 
Eine Frau hatte in ihrer Wohnung ein 
Hausnotrufsystem installieren lassen. 
Gegenstand des geschlossenen Vertra-
ges war die Bereitstellung des Hausnot-
rufgerätes und ein 24-Stunden-Bereit-
schaftsservice. Die entstehenden Kosten 
berücksichtigte das Finanzamt jedoch 
nicht als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen. Der dagegen gerichteten Klage gab 
das Finanzgericht statt. Der Bundesfi-
nanzhof bestätigte das Urteil des Finanz-

gerichts jedoch nicht. Im Urteil des BFH 
vom 15. Februar 2023 (Az: VI R 7/21) führ-
te der BFH aus, ob die Inanspruchnahme 
der Steuermäßigung nach § 35 a EStG im 
Wesentlichen davon abhängt, dass die 
Dienstleistungen im Haushalt erbracht 
werden. Dieses sei jedoch vorliegend ge-
rade nicht der Fall, da die eingerichtete 
Rufbereitschaft sowie die Entgegennah-
me eines evtl. Notrufs sowie die Verstän-
digung Dritter in der Servicezentrale des 
Anbieters und damit nicht im Haushalt 
der Klägerin erfolgen. 

Damit ist höchstrichterlich entschieden, 
dass für Hausnotrufsysteme ohne So-
forthilfe die Steuerermäßigung nach § 35 
a Abs. 2 EStG nicht in Anspruch genom-
men werden kann. 

Abgabefrist für die Abrechnungsunterlagen 
Wir bitten freundlichst alle Mitglieder, die den Abrechnungs-
service des Vereins für Betriebskosten nutzen möchten, dar-
auf zu achten, dass die Abgabe der notwendigen Unterlagen 
in der Geschäftsstelle Groner-Tor-Straße 1 für eine Abrechnung 
des Kalenderjahres 2022 bis spätestens zum 15. Oktober 2023 
erfolgen muss. Für später beauftragte Betriebskostenabrech-
nungen kann keine Garantie der fristgerechten Erstellung über-
nommen werden. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Betriebskostenab-
rechnung für das Jahr 2022 bis spätestens zum 31.12.2023 
beweisbar an den Mieter zugestellt werden muss. Bei einer 
verspätet zugestellten Abrechnung kann unter anderem eine 
Nachzahlung nicht mehr verlangt werden. 
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Abfindung an weichenden Mieter keine anschaffungsnahen Herstellungskosten

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Aufwendungen für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen können 
nicht sofort als Werbungskosten geltend 
gemacht werden, wenn diese innerhalb 
von drei Jahren nach der Anschaffung 
des Gebäudes durchgeführt werden und 
die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 
15 % der Anschaffungskosten des Ge-
bäudes übersteigen (sog. anschaffungs-
nahe Herstellungskosten – § 6 Abs. 1 Nr. 
1a Satz 1 EStG). In diesem Fall kommt nur 

ein Abzug im Rahmen der Gebäudeab-
schreibungen in Betracht.
 
Der Bundesfinanzhof hat aktuell ent-
schieden, dass die Abfindungszahlungen 
eines Vermieters an seinen Mieter für die 
vorzeitige Kündigung des Mietvertrags 
und die Räumung der Wohnung zwecks 
umfangreicher Gebäuderenovierung 
nicht zu den anschaffungsnahen Her-
stellungskosten zählen, sondern sofort in 
voller Höhe als Werbungskosten abgezo-
gen werden können.

Dagegen stellen Abfindungen an Mieter 
für die vorzeitige Kündigung und Räu-
mung zwecks Abrisses des Gebäudes 
und Errichtung eines neuen Gebäudes 
an gleicher Stelle Herstellungskosten des 
neuen Gebäudes dar, die nur im Rahmen 
der Gebäudeabschreibung geltend ge-
macht werden können.25

25 Siehe BFH-Urteil vom 20.09.2022 (Fußnote 
24), Rz. 26.

Kostenlose Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

Mit unserem Kooperationspartner, Herrn Dipl.-Ing. (FH), Kai Abmeier 
bieten wir einmal im Monat in unserer Geschäftsstelle eine ca. zwan-
zigminütige Erstberatung zur energetischen Gebäudesanierung an. 
Als Mitglied können Sie sich hier Expertenrat einholen, z. B. zu Einzel-
maßnahmen wie Wärmedämmung, Fenster-, Fassaden und Dachsa-
nierungen. 

Herr Abmeier ist nicht (mehr) als Energieberater tätig. Es erfolgt kei-
ne Beratung zu den Themen Heizung, Solarthermie, Wärmepumpen 
etc. Auch eine Fördermittelberatung kann in diesem Rahmen nicht 
erfolgen. 

Die Beratungsleistungen des Herrn Abmeier in seiner Eigenschaft als 
Architekt hier in der Geschäftsstelle sind im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Wann:  Mittwoch, den 5. Juli 2023 von 9.00 – 12.00 Uhr
  Mittwoch, den 16. August 2023 von 9.00 – 12.00 Uhr
  Mittwoch, den 6. September 2023 von 9.00 – 12.00 Uhr

Wo:   Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

Wie:   nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung,
  Tel.-Nr.: 05 51 / 52 10 12
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von Uwe Witting

Viele Mitglieder bitten uns um Vergleichs-
mieten, um Mieterhöhungen geltend zu 
machen. Unser Bestand an aktuellen Ver-
gleichsmieten sinkt jedoch kontinuierlich 
und immer häufiger müssen wir Ihnen 
mitteilen, dass wir trotz intensiver Bemü-
hungen keine geeigneten Vergleichsmie-
ten zur Verfügung stellen können. Unsere 
Mitarbeiterinnen bemühen sich intensiv, 
in jedem Einzelfall nicht nur unseren Da-
tenbestand zu sichten, sondern auch in-
dividuell bei anderen Mitgliedern nachzu-
fragen. Es gelingt uns zunehmend jedoch 
nicht mehr, mindestens drei geeignete 
Vergleichsmieten zu ermitteln. Es man-
gelt schlicht und ergreifend an einem aus-
reichenden Datenbestand. Vor diesem 
Hintergrund dürfen wir Sie an dieser 
Stelle noch einmal nachdrücklich bitten, 
uns neue Vergleichsmieten mitzuteilen. 

Wertvoll sind in dieser Hinsicht insbeson-
dere die Mieten bei neu abgeschlossenen 
Verträgen oder auch Mieterhöhungen aus 
der letzten Zeit. Für Mieterhöhungen kön-
nen wir Vergleichsmieten aus den letzten 
sechs Jahren verwenden. Bitte denken 
Sie daran, dass alle Mitglieder unseres 
Vereins eine Solidargemeinschaft bilden. 
Auch wenn Sie durch die Übermittlung 
von Vergleichsmieten keinen unmittel-
baren Vorteil haben, so helfen Sie damit 
anderen Mitgliedern. Mieterhöhungen 
sind in vielen Fällen notwendig, um die 
laufenden Instandhaltungen und weitere 
Investitionen in die Gebäude finanzieren 
zu können. Denn letztlich wollen alle Bür-
ger in ordnungsgemäß in Stand gehalte-
nen Wohnungen mit einer zeitgemäßen 
Ausstattung leben. 

Mieterhöhungen sind – auch nach Vor-
lage des Mietspiegels – immer noch 

mittels Vergleichsmieten möglich (siehe 
auch Kurzbericht auf Seite 18).

Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der 
Vergleichsmieten unseren Ermittlungsbo-
gen für Vergleichsmieten, welchen Sie auf 
unserer Homepage unter www.hug-goe.
de/10/downloads_&_formulare.html fin-
den oder übersenden Sie uns eine Kopie 
des Mietvertrages. In Kürze wird es mög-
lich sein, das Formular auch online aus-
zufüllen. Selbstverständlich schicken wir 
Ihnen auf Wunsch den Ermittlungsbogen 
auch per E-Mail, per Fax oder auf dem 
Postweg zu. 

Besten Dank für Ihre Unterstützung!

Mieterhöhungen // Vergleichsmieten

 02/2023
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Ermittlungsbogen für Vergleichsmieten
(Bitte in Blockschrift ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen)

___________________________________________ ___________________
Mitglied/Eigentümer Mitgliedsnummer

Objektanschrift: _____________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr.
_____________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort und Ortsteil

Angaben zum Gebäude:
O Einfamilienhaus O Doppelhaushälfte O Reihenhaus O Reihenendhaus

O  Mehrfamilienhaus mit _____  Wohnungen

Im Falle eines Mehrfamilienhauses - Lage der Wohnung im Haus:

O Erdgeschoss vor dem Haus stehend befindet sich die Wohnung
O  ___ . Obergeschoss O links O in der Mitte O rechts
O Dachgeschoss O nur eine Wohnung je Etage

Baujahr: _______________ letzte Renovierung/Sanierung:  __________________________

Gedämmte Gebäudeteile U-Wert/WLG-cm Monat/Jahr

o Dach/oberste Geschossdecke
o Fassade
o Fenster
o Kellerdecke

Energieausweis vom ___________________, Endenergieverbrauch _______________ kWh/(m²·a).

Monatlicher Mietpreis:
Netto-Miete ohne Betriebs- und Heizkosten: __________________ €
(Bei einer Inklusiv- oder Teilinklusivmiete sind die Betriebs- und Heizkosten herauszurechnen)

Höhe der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung: ___________ € Garagen-/Stellplatzmiete: ___________ €

Vorstehende Miete wird gezahlt seit (Monat/Jahr): ______________ Mietvertrag vom ____________________

Beschreibung der Wohnung:
Wohnfläche ___________ m² Anzahl der Wohnräume (ohne Küche, Bad etc.): _________
O  Küche O  Terrasse _________ m²
O  Kochnische O  Balkon/Loggia _________ m²
O Einbauküche O Gartennutzung
O Mansarde O nein O Alleinnutzung O Mitbenutzung
O Bad/Dusche O Bodenbeläge Wohnräume:
O Bad/Dusche/WC O Parkett O Laminat O Teppich O Vinyl
O WC separat O andere Bodenart: ___________________________
O WC außerhalb der Wohnung 

O  Art der Verglasung:
O Isolierverglasung O Wärmeschutzverglasung
O 3-fach-Verglasung
U-Wert:________________________________

Heizungsart: 
O  Gaszentralheizung O  Ölzentralheizung O  Fernwärme
O  Gasetagenheizung O  Ofenheizung (Pellets, Holz, Kohle) O  Sonstiges: _______________
O  Brennwertheizung O Wärmepumpe (Luft, Erdreich, Wasser) O  Baujahr Heizung: _________

Sonstige Angaben (Extras, Fernblick etc.): _______________________________________________________

Finanzierung:  Die Wohnung wurde mit öffentlichen Mitteln/Wohnungsfürsorgemitteln finanziert     O ja   O nein

Hinweis zum Datenschutz:  Die Angaben auf diesem Bogen werden von H + G Göttingen e. V. zur Ermittlung und 
Auskunftserteilung über ortsübliche Vergleichsmieten gespeichert. Der Vermieter/Mieter verpflichtet sich, vom 
Mieter/Vermieter eine schriftliche Einwilligung darüber einzuholen, dass die Daten seiner Wohnung über Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und Miethöhe im Rahmen der Vergleichsmietenermittlung weitergegeben werden. 
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Vor dem Hintergrund des zum 1. Juli 2022 
in Kraft getretenen Mietspiegelreform-
gesetzes hat die Stadt Göttingen einen 
einfachen Mietspiegel erstellt. Er gilt ab 
dem 1. Mai 2023 und soll nach Ansicht 
der Verwaltung „ein differenziertes Bild 
der bestehenden Mieten in Göttingen“ 
liefern und die Möglichkeit geben, „sich 
einen Überblick über die ortsüblichen 
Vergleichsmieten zu verschaffen“: 

Unser Vorsitzender Herr Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
Dr. Dieter Hildebrandt hat sich intensiv 
mit der Datenerhebung und Auswertung 
auseinandergesetzt und sich mit allen 
beteiligten Akteuren für Ihre Interessen, 
liebe Mitglieder, eingesetzt. Die Werte 
des Mietspiegels dürften jedoch für viele 
Mitglieder nicht zufriedenstellend sein. 

Die Hoffnung, Mieterhöhungen leichter 
durchsetzen zu können, dürfte sich nicht 
in allen Fällen erfüllen. 

Wie unser Vorsitzender Herr Dr. Dieter 
Hildebrandt bereits im Leitartikel des 
Heftes 3/2022 und 1/2023 erläutert hat, 
bleibt es jedoch weiterhin möglich, Miet- 
erhöhungen mit Vergleichsmieten zu be-
gründen. 

Wir sind daher auch weiterhin bemüht, 
unseren Datenbestand zu aktualisieren, 
um Ihnen bei Mieterhöhungen mit Ver-
gleichsmieten behilflich sein zu können. 
Um im Interesse unserer Vereinsmitglie-
der einen möglichst umfassenden Da-
tenbestand dafür vorzuhalten, bitten wir 
Sie, uns weiterhin Ihre Vergleichsmieten 
zur Verfügung zu stellen. Bitte nutzen 

Sie für die Übermittlung unseren Er-
mittlungsbogen für Vergleichsmieten, 
welchen Sie auf unserer Homepage 
unter www.hug-goe.de/10/down-
loads_&_formulare.html finden oder 
übersenden Sie uns eine Kopie des 
Mietvertrages. Es ist auch möglich, das 
Formular online auszufüllen. Selbst-
verständlich schicken wir Ihnen auf 
Wunsch den Ermittlungsbogen auch 
per E-Mail, per Fax oder auf dem Post-
weg zu. 

Gern wenden Sie sich weiterhin bei an-
stehenden Mieterhöhungen an unsere 
Geschäftsstelle. 

set/uwi

Einfacher Mietspiegel für die Stadt Göttingen

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2020 = 100

Jahr
Monat ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21 ´22 ´23

Januar 79,4 80,6 82,0 83,5 85,8 86,6 87,3 88,7 90,6 92,1 93,3 93,1 93,6 95,1 96,4 97,7 99,8 101,0 105,2 114,3

Februar 79,6 80,9 82,4 83,8 86,2 87,1 87,6 89,3 91,2 92,6 93,8 93,8 93,9 95,6 96,7 98,1 100,1 101,6 106,0 115,2

März 79,9 81,3 82,4 84,0 86,6 87,0 88,1 89,8 91,7 93,0 94,0 94,3 94,5 95,8 97,2 98,5 100,3 102,1 108,1 116,1

April 80,1 81,0 82,7 84,4 86,4 87,0 88,1 89,8 91,6 92,6 93,9 94,7 94,6 96,2 97,5 99,4 100,4 102,4 108,8 116,6

Mai 80,3 81,2 82,7 84,4 86,9 87,0 88,1 89,8 91,5 93,0 93,8 94,9 95,1 96,2 98,2 99,6 100,4 102,6 109,8

Juni 80,3 81,3 82,9 84,5 87,2 87,3 88,1 89,9 91,4 93,1 94,0 94,9 95,2 96,5 98,3 99,9 100,5 102,9 109,8

Juli 80,4 81,7 83,2 84,9 87,7 87,3 88,2 90,1 91,7 93,5 94,3 95,1 95,5 96,9 98,7 100,3 99,7 103,4 110,3

August 80,5 81,8 83,0 84,8 87,4 87,5 88,3 90,2 92,1 93,5 94,3 95,0 95,4 97,0 98,8 100,2 99,7 103,5 110,7

September 80,3 81,9 82,7 84,9 87,4 87,1 88,2 90,3 92,2 93,5 94,3 94,9 95,5 97,0 99,0 100,2 99,7 103,8 112,7

Oktober 80,4 81,9 82,8 85,1 87,2 87,2 88,3 90,4 92,2 93,3 94,1 94,9 95,6 96,9 99,1 100,2 99,9 104,3 113,5

November 80,3 81,7 82,8 85,6 86,8 87,1 88,4 90,5 92,2 93,5 94,1 94,3 95,0 96,5 98,5 99,5 99,7 104,5 113,7

Dezember 81,2 82,3 83,5 86,1 87,0 87,8 89,0 90,7 92,5 93,9 94,0 94,3 95,6 96,9 98,5 100,0 99,8 104,7 113,2

Jahresschnitt 80,2 81,5 82,8 84,7 86,9 87,2 88,1 90,0 91,7 93,1 94,0 94,5 95,0 96,4 98,1 99,5 100,0 103,1 110,2 115,6
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Erdarbeiten

Asphaltarbeiten

Kanalbau

Straßenbau 

Pflaster

Außenanlagen

Betonsanierung

Containerdienst

schnell - kompetent - zuverlässig

RST Rohrleitungs-, Straßen- und Tiefbau GmbH 
Bovender Straße 45

37120 Bovenden-Lenglern

05593/80298-0

www.rst-bau.de

www.skylls.de
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Am Dienstag, den 16. Mai 2023, 16.00 
Uhr fand zum zweiten Mal ein Informa-
tionsabend im Göttinger Energiezen-
trum, Robert-Bosch-Breite 1 a, 37079 
Göttingen zu den aktuellen Themen 
Energieberatung und Heizungsopti-
mierung statt. Aufgrund dieser neuen 
Kooperation kann unser Verein Mitglie-
dern regelmäßig Unterstützung bei der 
Beantwortung allgemeiner und auch 
ganz individueller Fragen bieten, die 
die ständig neuen Veröffentlichungen 
zu der von der Regierung geplanten 
Novelle zum Gebäudeenergiegesetz 
aufkommen lassen – zwischenzeitlich 
zur Verunsicherung bis Verärgerung 
der Immobilieneigentümerinnen und 
-eigentümer.

Frau Susanne Et-Taib, Öffentlichkeitsbe-
auftragte und Pressesprecherin unseres 
H + G Göttingen e. V. begrüßte die an-
wesenden Mitglieder und skizzierte kurz 
den geplanten Ablauf des Abends: Vor-
stellung der Gastgeber und Inhalte der 
neuen Kooperation, Möglichkeiten und 
Vorteile des individuellen Sanierungs-
fahrplanes (iSFP), offene Runde für Ein-
zelfragen, im Anschluss ggf. Vereinba-
rung von Ortsterminen und Besuch der 
offenen Ausstellung.

Herr Jörg Rudolph, Bezirksschornstein-
fegermeister und Mitglied im Vorstand 
unseres Vereines begrüßte die Anwe-
senden ebenfalls und stellte seine Kol-
legen vor: Stefan Rudolph und Norbert 
Schwarzer, beide ebenfalls Bezirks-

Energieberatung – Heizungsoptimierung
Neues Beratungsformat exklusiv für Mitglieder  
wieder gut angenommen

schornsteinfegermeister und bei der 
BAFA, der KfW und DENA zertifizierte 
Energieberater.

Herr Rudolph informierte dann die An-
wesenden kurz über die Entstehungsge-
schichte des Göttinger Energiezentrums 
– Einigen noch bekannt als der ehemali-
ge „Holzhof“. Schon seinerzeit konzipiert 
als offenes Beratungsangebot mit einer 
Dauerausstellung haben die drei Schorn-
steinfegermeister vor vielen Jahren die 
Räumlichkeiten übernommen und die 
Göttinger Energiezentrum KG gegründet. 
Die Dauerausstellung wurde beibehal-
ten, aber themenbezogen neu konzi-
piert. Steigende Energiepreise, knapper 
werdende Ressourcen, energetische 
Sanierung und regenerative Energien. 
Diese Themen sind täglich präsent und 
Immobilieneigentümerinnen und -eigen-
tümer fragen sich, wie die Entwicklung in 
den nächsten Jahren sein wird?

Im der Dauerausstellung des Göttinger 
Energiezentrums mit ca. 800m2 Flä-
che stellen regionale Betriebe alles rund 

um dieses Thema aus. Diese Betriebe 
stehen auch als bewährte und zuver-
lässige Partner zur Verfügung, wenn es 
um Sanierungen oder Installation neuer 
(Heizungs-) Techniken im Gebäude geht. 
Die drei Energieberater begleiten Sanie-
rungen – je nach Bedarf – vom ersten 
Ortstermin über die Antragstellung für 
zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse bei 
der KfW-Bank oder BAFA bis zur Ange-
botseinholung und Vergabe der Gewerke 
und – wenn gewünscht – sogar bis zur 
Baubegleitung und Abnahme.

Herr Norbert Schwarzer erläuterte das 
Angebot: Wenn Immobilieneigentü-
merinnen und -eigentümer vorhaben, 
in den nächsten Jahren Sanierungen an 
ihrem Gebäude vorzunehmen und Be-
ratung benötigen, welche Einzel- oder 
Gesamtmaßnahmen in welchen Schrit-
ten sinnvoll sind, kann ein so genannter 
„individueller Sanierungsfahrplan“ (ca. 
40 Seiten, wovon 12 Seiten die konkre-
ten Maßnahmen betreffen) erstellt wer-
den. Dieser wird von der BAFA geprüft, 
hat 15 Jahre Gültigkeit und wird so hoch 
bezuschusst, dass bei einem 1-2-Fa-
milienhaus nur noch ca. 350,00 Euro 
Eigenmittel dafür eingebracht werden 
müssen. Außerdem wird bei Vorliegen 
eines solchen Sanierungsplanes bei je-
der tatsächlich ausgeführten Maßnahme 
– zusätzlich zu den dafür ohnehin zu ge-
währenden Zuschüssen – ein fünfpro-
zentiger Zusatzbonus gewährt. Grund-
sätzlich gelte aber das Vorgehen vom 
Dach nach unten, auch genannt „erst die 
Mütze auf“ als sinnvoll. 

Im Rahmen der exklusiven Kooperation 
für Mitglieder von H + G Göttingen e. V. 
kommen die zertifizierten Energieberater 
nach Abstimmung zu einem Ortstermin, 
bei dem das Gebäude genau in Augen-
schein genommen und alle individuellen 
Gegebenheiten geprüft und dargelegt 
werden. Dieser Termin dauert ca. 3 – 4 
Stunden. Nach Genehmigung des Sa-
nierungsfahrplanes kann es dann an die 
Umsetzung - meist eher von Einzelmaß-
nahmen – gehen. Diese Einzelmaßnah-

(v.l.): S. Rudolph, J. 
Rudolph, N. Schwarzer

Mitglieder, an Tatsachen 
interessiert
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men sind pro Wohneinheit und Kalender-
jahr mit einem Investitionsvolumen bis 
zu 60.000,00 Euro förderfähig.

Ob, wann und in welchem Umfang die 
Maßnahmen durchgeführt werden, 
wird nicht festgelegt. Das können die 
Immobilieneigentümerinnen und -ei-
gentümer selbst nach ihren finanziellen 
Möglichkeiten oder in sinnvollen Schrit-
ten frei planen. Zunächst gilt es, den 
Ist-Zustand des Gebäudes aufzunehmen 
und dann Schritt für Schritt den Energie-
bedarf zu senken.

Wenn gewünscht, können die Ener-
gieberater bei der Antragstellung von 
zinsgünstigen Krediten – die auch Ge-
genstand von Finanzierungsplänen sein 
können – oder der Beantragung von 
Zuschüssen Unterstützung bieten. Sehr 
wichtig: Vor Genehmigung der Maß-
nahmen darf auf keinen Fall ein Auftrag 
vergeben oder gar mit der Umsetzung 
einer Maßnahme begonnen werden, 
denn dieses ist absolut förderschäd-
lich!

Wenn auch die Baubegleitung durch die 
Energieberater gewünscht wird, fällt ein 
Beratungshonorar in Höhe von 5 – 10 
% der Baukosten an, hiervon sind wie-
derum 50 % förderfähig. Um Termine zu 
vereinbaren, sollten sich die Immobilien- 
eigentümerinnen und -eigentümer per 
E-Mail an das Göttinger Beratungszen-
trum KG wenden, da die Energieberater 
viel unterwegs sind. E-Mail-Adresse: 
info@Goettinger-Energiezentrum.de

Es folgte die Beantwortung diverser 
Einzelfragen, insbesondere nach dem 
Einsatz von Wärmepumpen, Solar- 
thermieanlagen, Entwicklung weiterer 
Technologien und der Energiepreise in 
den verschiedenen Segmenten. Die drei 
Energieberater und Frau Et-Taib beant-
worteten alles, soweit hierfür am Tag 
der Veranstaltung seriöse Informationen 
vorlagen.

Immer wieder kam die Frage auf, ob 
nicht vor dem Eintritt der von der Re-
gierung geplanten neuen Regelungen 
im Gebäudeenergiegesetz – 65 % der 
neuen Heizungen müssen mit regene-
rativen Energien betrieben werden, und 
dieses ab dem Stichtag 01. Januar 2024 
– in diesem Jahr noch schnell Maßnah-
men umgesetzt werden sollen, für die 
die alten Regeln gelten? Und was ist, 

wenn die Umsetzung aus versorgungs-
technischen Gründen auf dem eigenen 
Grundstück nicht möglich ist? Oder nur 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten? 
Wird es über die „80-Jahre-Regel“ hinaus 
weitere Härtefallregeln geben?

Herr Jörg Rudolph machte nun ganz of-
fen seiner Verärgerung über die Re-
gierungspolitik Luft: „Im Moment steht 
eigentlich gar nichts richtig fest! Da wo 
keine Versorgungsstruktur vorhanden 
ist (Fernwärme o. a.) kann auch niemand 
gezwungen werden, seine Heizung aus-
zubauen. Die geforderten Wärmepum-
pen sind keinesfalls immer sinnvoll. Und 
schon gar nicht sinnvoll ist es, jetzt im 
vorauseilendem Gehorsam eine Hei-
zung herauszureißen, die gut noch 10 
– 15 Jahre laufen könnte. Das ist weder 
ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. 
Ich sage es jetzt ‚mal ganz pragmatisch: 
Einfach mal die Füsse still halten, bis 
die Gesetzesänderung durch ist. Da 
kann sich noch vieles ändern. Mit unse-
rem Beratungsangebot wollen wir der 
allgemeinen Verunsicherung entgegen-
wirken und auf der Basis seriöser und 
gesicherter Planung die Immobilienei-
gentümerinnen und –eigentümer un-
terstützen, die sich ganz individuell mit 
energetischen Sanierungen ihrer Objekte 
befassen wollen.“ Vielen sah man nun die 
Erleichterung an und es folgte Applaus.

Die drei Energieberater bedankten sich 
für das Interesse und freuten sich, dass 
die Beratungen in diesem „neuen For-
mat“ wiederum sehr gut angenommen 
wurden. Im Anschluss wurden noch Fra-
gen in Einzelgesprächen beantwortet 
und einige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer besuchten die offene Ausstellung.

Es wird zeitnah eine weitere Veranstal-
tung in den Räumen des Göttinger Ener-
giezentrums geben.

set
Quelle Text (in Auszügen) und 1. Bild: 
www.goettinger-energiezentrum.de

Bilder 2-4: Susanne Et-Taib

Dauerausstellung

Dauerausstellung
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Von vielen Mitgliedern haben wir in den 
letzten Wochen die Mitteilung erhalten, 
dass wieder Anschreiben der von den 
Göttinger Entsorgungsbetrieben be-
auftragten Ingenieurbüros zur Kanal-
sanierung bei ihnen eingegangen sind. 
Darin werden die Grundstückseigentü-
merinnen und Grundstückseigentümer 
aufgefordert, Ortstermine zu vereinbar-
ten, bei denen eine Signalnebelunter-
suchung, eine TV-Befahrung (Kamera 
fährt durch den Schmutzwasserkanal) 
und auch noch eine Dichtheitsprüfung 
(mittels Wasser- oder Luftdruck) durch-
geführt werden soll.

Nach wie vor brüstet sich die Stadt Göt-
tingen respektive die Göttinger Entsor-
gungsbetriebe (GEB) bundesweit damit, 
dass sie als Vorreiter den „flächende-

ckenden dichten Kanal“ sowie die Tren-
nung von Regen- und Schmutzwasser 
– bis zum letzten Liter – auf den priva-
ten Grundstücken durchsetzen. Dabei 
wird - ohne mit der Wimper zu zucken 
- das Urteil von Ende 2018 des Verwal-
tungsgerichtes Göttingen missachtet, 
wonach es den hundertprozentig dich-
ten Schmutzwasserkanal nicht gibt 
und das Verlangen der GEB gegenüber 
den Grundstückseigentümern, diesen 
komplett herzustellen rechtswidrig ist. 
Trotzdem versuchen die GEB, ihre For-
derungen durchzusetzen. Die GEB inter-
pretieren die bisherige Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtes Göttingens 
sogar so, dass die Grundstückseigentü-
merinnen und Grundstückseigentümer 
nun zwingend eine Dichtheitsprüfung – 
im Volksmund nach wie vor „Druckprü-
fung“ genannt - nun zwingend durch-
führen müssen. Was u. E. nach wie vor 
für häusliches Schmutzwasser nicht 
gilt. Einige Mitglieder klagen zwischen-
zeitlich dagegen vor dem Verwaltungs-
gericht. Die Kanalsanierung auf dem 
eigenen Grundstück bzw. im eigenen 
Gebäude nach den Vorgaben der Göt-
tinger Entsorgungsbetriebe bzw. den 
Regelungen der (eventuell nicht rechts-
wirksamen) Abwassersatzung ist mit 
erheblichem Aufwand und ebensolchen 
Kosten verbunden.

Viele Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer fühlen sich überfor-
dert: Was ist überhaupt eine Grund-
stücksentwässerungsanlage, welche 
Objekte gehören dazu? Muss ich alle 
Untersuchungen zulassen – welches 
sind meine Rechte und Pflichten nach 
der Göttinger Abwassersatzung? 
Wer wertet die umfangreichen Un-
tersuchungsunterlagen (Anschluss-

leitungsgrafiken, Haltungs- und 
Bildberichte, Lagepläne), die die In-
genieurbüros übersenden aus? Wann 
und in welchem Umfang muss ich 
meine Kanäle trennen und sanieren? 
Ist eine Entwässerung zusammen mit 
dem Nachbarn weiter zulässig?

H + G Göttingen e. V. hat sich auf das 
Thema „Kanalsanierung“ spezialisiert 
und begleitet Sie als Mitglieder umfas-
send: Von der ersten Beratung hier in 
der Geschäftsstelle über den Ortstermin 
auf Ihrem Grundstück mit Ingenieurbü-
ros und Vertretern der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe - bis zur Sanierungspla-
nung und Abnahme, falls erforderlich. 

Sind Sie bald „dran?“ Bitte schauen 
Sie auf die unten stehende Tabelle – ein 
Auszug aus der Datenbank „Kaplan“ der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe. Gern 
unterstützen wir Sie. Denn wenn Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den müssen, sind diese für jedes Objekt 
ganz individuell zu planen, um diese mit 
dem geringstmöglichen Aufwand zu be-
wältigen. 

Aktuell zu berücksichtigen ist ferner, 
dass Maßnahmen – sofern sie tatsäch-
lich erforderlich sind – nicht unbedingt 
aufgeschoben werden sollten. Zum 
einen, weil die Auftragsbücher der Fa-
chunternehmen voll sind und es teilwei-
se schwierig ist, überhaupt zeitnah die 
Arbeiten zu vergeben, und zum ande-
ren, weil die Baukosten derzeit rasant 
steigen.

H + G Göttingen vor Ort:  
Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

von Susanne Et-Taib

 02/2023
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„KAPLAN“ Planung Kanalsanierungsprojekte 2022 / 2023 / 2024
(Fortsetzung begonnener oder neue Maßnahmen)

Projektbezeichnung 2022 / 2023

Blumenbachstraße

Kiefernweg 

Kohlweg 

Lönsweg (Grüne Mitte Ebertal)

Nikolausberger Weg (östlich Kreuzbergring)

Projektbezeichnung 2023

Albaniplatz

Am Weendespring (Ernst-Fahlbusch-Str. bis Otto-Lauffer-Str.)

Annastraße (Arndtstraße bis Daimlerstraße)

Emilienstraße

Hasenwinkel (1. BA)

Holtensen 5 (Twechte + Gasse)

Lichtenbergstraße

Paul-Löbe-Weg

Schöneberger Straße (Nr. 44-60)

Projektbezeichnung 2023 / 2024

Am Kreuze (zw. Tecklenburgstraße und Nonnenstieg)

Groner-Tor-Straße (Papendiek bis Berliner Straße)

Rottenanger

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe
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Das Fördermodul Solar geht in die 
nächste Runde. Der Rat der Stadt Göt-
tingen hat beschlossen, die Förderung 
auch 2023 weiterzuführen. Ab dem 
01.01.2023 änderten sich die Förderbe-
dingungen:
• Förderanträge können nun ganzjäh-

rig gestellt werden. Zudem haben 
Sie bis zum 31.10. des Folgejahres 
Zeit, Ihre Auszahlungsunterlagen 
einzureichen.

• Förderanträge müssen gestellt 
werden, bevor die Installation der 
Anlage begonnen wird. Es dürfen 
zwar schon Angebote von Fachun-
ternehmen vorliegen, es dürfen je-
doch noch keine Aufträge und Lie-
ferverträge (z.B. zum Bestellen einer 
Balkon-PV-Anlage) abgeschlossen 
worden sein.

• Die nötigen Unterlagen, die Sie zur 
Auszahlung einreichen müssen, 
wurden reduziert.

• Sie müssen beim Stellen des Förder-
antrages keinen Lageplan mehr mit 
einreichen, sondern nur noch das 
Formular „Förderantrag“.

• Es gibt eine maximale Förderhöhe 
von 5.000 €.

Das Ziel des Fördermoduls Solar besteht 
darin, lokale Energieerzeugerinnen und 
-erzeuger in Göttingen zu fördern und 
Bürgerinnen und Bürger finanziell dabei 
zu unterstützen, ihre Stromerzeugung 
über eigene PV-Anlagen und Modu-
le klimafreundlicher zu gestalten, um 
so einen entscheidenden Beitrag zum 
Ausbau der erneuerbaren Energie im 
Göttinger Stadtgebiet und somit zum 
Erreichen der Göttinger Klima-Ziele zu 
leisten.

Über drei verschiedene Maßnahmen soll 
möglichst verschiedenen Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit gegeben 
werden, finanzielle Unterstützung zu 
erfahren. So können sowohl Mieterin-
nen und Mieter (Maßnahme I), als auch 
Hauseigentümerinnen und Hauseigen-
tümer oder deren Vertretungsberech-
tigte (Maßnahme II und III) die Förde-
rung beantragen.

Maßnahme I: Balkonsolarmodule 
Mit Balkonsolarmodulen können auch 
Mieterinnen und Mieter die dezentrale 
Produktion aus erneuerbaren Energien 
unterstützen, denen kein eigenes Dach 
zur Verfügung steht. Balkonsolarmodule 
stellen eine attraktive Ergänzung zu den 
herkömmlichen größeren Dach-PV-An-
lagen dar und bieten vielfältige Einsatz-
möglichkeiten (z. B. auf Balkon, Carport, 
Terrasse oder Fassade).

Die Stadt Göttingen fördert die Anschaf-
fung eines Balkonkraftwerkes mit einem 
pauschalen Zuschuss von 360€ (180 € 
je 300 Watt Modul).

Voraussetzung: Gefördert werden 
steckbare Stromerzeugungsgeräte 
(Balkonmodule), wenn alle anzuwen-
denden Normen für fest installierte 
Stromerzeugungsgeräte erfüllt werden. 
Eine Installation in Eigenleistung ist 
nicht vorgesehen.

Maßnahme II: PV-Anlagen > 1kWp 
Die Stadt Göttingen fördert die Neuer-
richtung und Erweiterung von Photo-
voltaik-Anlagen an Gebäuden oder auf 
Freiflächen. Die Förderung beträgt 180 
€ pro installierte Leistung (kWp).

Die maximale Fördersumme je Förder-
antrag beträgt 5.000 €.

Maßnahme III: Innovationsbonus 
Photovoltaikanlagen an Fassaden, auf 
intensiv genutzten Gründächern, kom-
binierte Photovoltaik/Solarthermie Kol-
lektoren, Belegung der Volldachfläche, 
gemeinsame Anlagen von Wohnungs-
eigentümergemeinschaften und andere 
innovative Maßnahmen zur Förderung 
von Solarenergie im Göttinger Stadt-
gebiet erhalten einen Innovationszu-
schuss.

Der Innovationszuschuss beträgt 50 
% der Fördersumme der beantragten 
Maßnahme II. 

Die maximale Fördersumme je Förder-
antrag beträgt 5.000 €.

Wer ist antragberechtigt? 
Antragsberechtigt sind Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer, deren 
Vertretungsberechtigte oder Mieterin-
nen und Mieter, die den Ausbau von So-
laranlagen im Göttinger Stadtgebiet im 
Sinne des Förderprogramms verwirkli-
chen wollen. Ausgenommen hiervon 
sind private und öffentliche Unterneh-
men. Die Gebäude für die Solaranlagen 
müssen sich im Göttinger Stadtgebiet 
befinden.

Ansprechpartnerinnen bei der Stadt 
Göttingen, Referat für nachhaltige Stad-
tentwicklung: Frau Eva Holst, Telefon: 
0551/400-2618, E-Mail: E.Holst@goet-
tingen.de und Frau Amelie Möller, Tele-
fon: 0551/400-3544, E-Mail: A.Moeller@
goettingen.de.

set
Foto: pixabay

Textquelle, Anträge, Formulare und 
Hinweise: https://nachhaltigkeit.

goettingen.de/welche-unterstuet-
zung-gibt-es-/foerderung-klimafonds/

foerderung-fuer-solaranlagen

Förderung für Solaranlagen
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Mit dem Projekt „Hausbäume für Göttin-
gen“ organisiert und finanziert die Stadt 
Göttingen Baumpflanzungen auf priva-
ten Flächen. Bürgerinnen und Bürger 
können sich mit ihrem Grundstück bis 
Samstag, 30. September 2023, bewer-
ben. Wer Platz im eigenen Garten oder 
Vorgarten hat und einen Beitrag für das 
Stadtklima leisten will, kann mit wenig 
Aufwand teilnehmen.

Entstanden ist das Projekt vor dem Hin-
tergrund der immer heißer werdenden 
Sommer und der abnehmenden Arten-
vielfalt, die auch im Göttinger Stadtge-
biet zunehmend spürbar sind. Bäume 
können diesen Effekten entgegenwir-
ken: Sie tragen zur Kühlung der Um-
gebung bei und dienen als Nahrungs-
quelle für zahlreiche Arten. Gleichzeitig 
werten sie das Stadtbild nachhaltig auf. 
Für die Baumpflanzungen eignen sich 
besonders Gärten und Vorgärten, die an 
Straßen grenzen – dann profitiert auch 
die Umgebung vom Kühlungseffekt der 
Bäume.

Informationen zur Bewerbung
Die Pflanzung ist für Bürgerinnen und 
Bürger kostenlos. Die Stadt kauft den 
Baum und beauftragt eine Dienstleis-
terin oder einen Dienstleister mit der 
Pflanzung. Allein die Folgekosten für die 
Pflege liegen bei der Grundstückseigen-
tümerin oder dem Grundstückseigentü-
mer.

Wo der Baum stehen soll, schlägt die 
Antragstellerin oder der Antragssteller 
selbst mit einem Foto des Standorts 
vor. Und auch bei der Art des Baumes 
können Wünsche geäußert werden: Die 
Baumartenliste zeigt, welche Baumar-
ten möglich sind. Die Stadt prüft gege-
benenfalls die Eignung des Standorts für 
die jeweilige Baumart. Ansprechpartner 
bei der Stadt Göttingen: M. Krüger, Te-
lefon: 0551/400-3578, E-Mail: M.Krue-
ger@goettingen.de und N. Rehm, Tele-
fon: 0551/400-3936, E-Mail: N.Rehm@
goettingen.de.

Weitere Informationen zum Ablauf er-
halten Bürgerinnen und Bürger in den 
Leitlinien des Projekts. Bei der Teilnah-
me sind die Informationen zum Daten-
schutz zu beachten. Eine Bewerbung 
mit dem eigenen Grundstück ist über 
ein Antragsformular möglich. Dieses 
gilt es, bis spätestens Samstag, 30. 
September 2023, postalisch oder per 
E-Mail einzureichen an: Stadt Göttingen 
Fachdienst Umwelt, Hiroshimaplatz 1-4, 
37083 Göttingen.

set
Quelle: https://nachhaltigkeit.goet-

tingen.de/wie-kann-ich-mitmachen-/
mitmachaktionen-und-events/pro-jekt-

h-aus-baeume-fuer-goet-tin-gen-/
Foto: pixabay

Projekt „Hausbäume für Göttingen“

 02/2023
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Die Förderung wurde vom Rat der Stadt 
Göttingen beschlossen und startete offi-
ziell am 01.01.2023. Förderanträge wur-
den ab dann bearbeitet. Bitte beachten 
Sie, dass Sie die Förderung beantragen 
müssen, bevor Sie mit der Sanierung 
beginnen. Es dürfen noch keine Verträ-
ge mit Handwerken etc. abgeschlossen 
worden sein.

Das eigene Haus energetisch zu sanie-
ren bedeutet Klimaschutz.

Der umfangreiche Gebäudebestand bie-
te, laut dem Klimaplan Göttingen 2030, 
das größte Potential CO2 einzusparen. 
Das neue Fördermodul des KlimaFonds 
Göttingen soll Göttingerinnen und Göt-
tinger deshalb dabei unterstützen, ihre 
Gebäude klimafit zu machen.

Über drei verschiedene Maßnahmen soll 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
gegeben werden, finanzielle Unterstüt-
zung zu bekommen.

Maßnahme I: Energieeffiziente Gebäu-
dehülle
Die Förderhöhe für die Dämmung der 
Gebäudehülle orientiert sich an der Grö-
ße der Fläche (m2), die gedämmt bzw. 
energetisch verbessert werden soll. Für 
folgende Einzelmaßnahmen ergeben 
sich daher folgende Förderhöhen.

Maßnahme III: Boni 
Wie beim Solarfördermodul gibt es auch 
beim Fördermodul „Energetisches Sa-
nieren“ ein Bonus-Programm, welches 
klimafreundliches Engagement belohnt.
Es gibt folgende Boni, die zusammen mit 
Maßnahme I und/oder Maßnahme II be-
antragt werden können. Die Förderhöhe 
beträgt 20 % der bewilligten Fördersum-
me aus Maßnahme I oder II. Infos zur 
maximalen Fördersumme entnehmen 
Sie bitte den untenstehenden FAQs.

Die einzelnen Boni lassen sich nicht ak-
kumulieren. Es kann jeweils nur ein Bo-
nus beantragt werden. 

1) Baustoffbonus (Verwendung von 
ökologischen und regionalen Baustof-
fen)
Der Bonus kann beantragt werden, wenn 
bei der unter Maßnahme I genannten 
Vorhaben Dämmstoffe verwendet wer-
den, die:
• das naturplus-Siegel erhalten haben 

oder die
• zu 80 % aus nachwachsenden Roh-

stoffen bestehen und/oder
• die nachweislich in Deutschland ge-

erntet oder eine der Zertifizierungen 
FSC, PEFC oder Naturland aufweisen.

2) Denkmalschutzbonus
Der Bonus kann beantragt werden, wenn 
es sich bei dem Förderobjekt um ein Ge-
bäude handelt, welches unter Denkmal-
schutz steht.

3) Bonus für Wohnungseigentümerge-
meinschaften
Der Bonus kann beantragt werden, wenn 
die Antragstellenden sich als Wohnungs-
eigentümer-Gemeinschaft zusammen-
getan haben, um ihr Gebäude gemäß der 
Förderung zu sanieren.

4) Bonus für flächensparende Maß-
nahmen (Suffizienzbonus)
Der Bonus kann beantragt werden, wenn 
die Antragstellerin/der Antragsteller 
nachweislich eine Beratung der Wohn-
raumagentur Göttingen in Anspruch ge-
nommen hat und den Empfehlungen der 
Beratung entsprechend den Wohnraum 
verändert hat.

5) Kombinationsbonus Grün
Der Bonus kann beantragt werden, 
wenn:
• Eine Solarthermie-Anlage (Maßnah-

me II) mit einem Gründach (= Solar-
Grün-Dach) oder Retentionsdach 
kombiniert wurde. Bitumen - oder 
Kiesdächer sind von diesem Bonus 
ausgeschlossen.

• Dämmungsmaßnahmen (Maßnahme 
I / Außenwanddämmung) mit wand- 
oder bodengebundenen Fassaden 
- Begrünungssystemen kombiniert 
wurden.

 
6) Innovationsbonus (Innovative Wär-
meanlagen nach Einzelfallprüfung)
Der Bonus kann beantragt werden, wenn 
innovative Wärmeanlagen (z. B. Kom-
postanlagen oder Festbett-Wärmespei-
cher) realisiert werden wollen. Die Ent-
scheidung, was hierbei als innovativ gilt, 
wird im Einzelfall geprüft.

Ansprechpartnerinnen bei der Stadt 
Göttingen, Referat für nachhaltige Stad-
tentwicklung: Frau Eva Holst, Telefon: 
0551/400-2618, E-Mail: E.Holst@goet-
tingen.de und Frau Amelie Möller, Tele-
fon: 0551/400-3544, E-Mail: A.Moeller@
goettingen.de.

set
Quelle Text, Anträge, Formulare und Hin-
weise: https://nachhaltigkeit.goettingen.

de/welche-unterstuetzung-gibt-es-/
foerderung-klimafonds/foerde-

rung-fuer-energetisches-sanieren/

Maßnahme II: Energieeffizientes Hei-
zen 
Der Austausch von klimaschädlichen 
Heizanlagen durch klimafreundliche 
Heizanlagen wird in folgende Höhe ge-
fördert.

Wer sein Haus ganzheitlich zum Effizi-
enzhaus saniert, kann alternativ auch 
folgendes beantragen:

Es werden nur die aufgelisteten Effizi-
enzstufen gefördert.

Förderung für energetisches Sanieren

Außenwand von innen und außen: 10 €/m2 

Dachfläche: 10 €/m2 

Oberste Geschossdecke: 5 €/m2 

Kellerdecke: 5 €/m2 

Fenster und Hauseingangstüren: 15 €/m2 

Kraft-Wärme-Kopplung oder  
Blockheizkraftwerk: 

 600 € 

Solarthermie-Anlage: 800 € 

Holzpellet-Kessel: 500 € 

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung:  500 € 

Solar-Wasser-Wärmepumpe oder 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe:

600 € 

Fernwärmeanschluss: 800 € 

Sanierung zum Effizienzhaus Stufe 70: 2.500 € 

Sanierung zum Effizienzhaus Stufe 55: 3.500 € 
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Wer etwas an seiner Wohnsituation 
oder Wohnform ändern möchte, steht 
häufig vor vielen Fragen. Einige Ant-
worten gibt es nun in der Stadtbiblio-
thek. In einer Kooperation stellen die 
Bibliothek und die Wohnraumagentur 
Stadt Göttingen allen Interessierten 
etwa 60 Bücher und Broschüren rund 
ums gemeinschaftliche, flächenspa-
rende und altersgerechte Wohnen zur 
Ausleihe oder Ansicht zur Verfügung.
 
Wie lebt es sich in einer gemeinschaftli-
chen Wohnform? Welche Möglichkeiten 
gibt es, Platz in meiner Wohnung zu 
sparen? Wie kann ich mein Einfamilien-
haus weiterdenken, wenn meine Kinder 
aus dem Haus sind? Die neue Medien-
sammlung zum Wohnen umfasst neben 
Fachbüchern, Broschüren und Leitfäden 
auch Erfahrungsberichte und bildhafte 
Beispiele. Die thematische Bandbreite 
reicht dabei vom Leitfaden für die Re-

alisierung gemeinschaftlicher Wohn-
projekte über Ratgeber zum Wohnen im 
Alter bis hin zu Ideengebern für die op-
timale Raumnutzung. „Wir freuen uns, 
mit der neuen Literatursammlung in der 
Stadtbibliothek vielen Privatpersonen 
und Wohninitiativen ein breites Wissen 
an die Hand zu geben, das ihnen bei der 
Umsetzung ihrer Projekte helfen kann“, 
erklärt Inken Kautter, Leiterin des Fach-
bereichs Kultur der Stadt Göttingen. 

Gemeinschaftliches und flächenspa-
rendes Wohnen für eine zukunftsfähi-
ge Stadtentwicklung

Bereits seit 2020 fördert die Stadt Göt-
tingen neue Wohnformen. „Um die ak-
tuellen Herausforderungen wie den 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum, 
die Klimakrise und den demographi-
schen Wandel zu bewältigen, braucht 
es neue Wohnkonzepte. Gemeinschaft-

liche Wohnformen oder der Umbau von 
Einfamilienhäusern nach der Familien-
phase bieten große Potenziale für eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung“, be-
tont Bau- und Umweltdezernent Frithjof 
Look. Die Stadt lege deshalb auch bei 
der Entwicklung künftiger Baugebiete 
einen Schwerpunkt darauf, neue Wohn-
formen zur berücksichtigen. Die Wohn-
raumagentur der Stadt biete außerdem 
ein umfassendes Beratungsangebot für 
Privatpersonen und Gruppen an. 

Eine Übersicht über alle Materialien 
in der Literatursammlung zum Thema 
Wohnen sowie das Beratungsangebot 
der Wohnraumagentur findet sich unter 
www.goe.de/wra. 

Text und Foto: Stadt Göttingen

Neue Literatursammlung „WohnWissen“  
in der Stadtbibliothek eröffnet

v.l.n.r. Johanna Kliegel (Wohnraumagentur), Inken Kautter 
(Leiterin des Fachbereichs Kultur), Frithjof Look (Bau- und 
Umweltdezernent), Wolf Reinert (Stadtbibliothek Göttingen)
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Vorstandsmitglied C. Krebs 
„assistiert“ dem Stadtführer 
mit Bildern der Künstler

Am 11. Mai 2023 fanden sich wieder 
zahlreiche Mitglieder am Treffpunkt „Al-
tes Rathaus“ ein, um an einer Themen-
stadtführung teilzunehmen, die nichts 
mit Immobilien im Allgemeinen oder 
Besonderen zu tun hat: Diesmal ging es 
um Kunst. Hilmar Stemmler – selbst als 
Fotograf künstlerisch tätig, wie er im Ver-
lauf der Begehung durch die Innenstadt 
verriet – begrüßte unsere Gruppe und 
versprach 11 Objekte vorzustellen, da-
von 10 Skulpturen – sämtlich im öffent-
lichen Raum. Dieser Rundgang wird von 
der Tourist-Information Göttingen auch 
mehrmals im Jahr als öffentliche Führung 
angeboten, wir haben ihn ganz exklusiv 
für H + G Göttingen e. V.-Mitglieder als 
private Gruppenführung gebucht.

Gästeführer Stemmler betont gleich zu 
Anfang, dass er gern über die Künstlerin-
nen- und Künstlerpersönlichkeiten sowie 
die Materialien der Kunstobjekte infor-
miert, aber keine Bewertungen zu der 
Kunst abgeben wird – dieses sei immer 
den Betrachtenden vorbehalten. Span-
nend, dass es den „Kunstbegriff“ selbst 
wohl erst seit der Renaissance gibt, im 
Mittelalter sollen sich die Schaffenden oft 

mehr als Handwerker betrachtet haben. 
Schon kommen die ersten Diskussionen 
unter den Teilnehmenden auf (was vom 
Gästeführer auch so beabsichtigt ist, 
wie wir später noch mehrmals feststel-
len werden): Vielleicht hatten sich viele 
Tischler und Maler, die z. B. für die Aus-
stattung der Kirchen arbeiteten so gese-
hen, aber Künstler wie Michelangelo? 

Unsere Kunsttour beginnt in der Halle 
des Alten Rathauses. Der Hannoveraner 
Hermann Schaper hat mit wunderschö-
nen Wandmalereien Szenen aus dem 
Alltag der Bürger, sowohl in Fresken, als 
auch in Öl auf Leinwand dargestellt. Bei 
genauerem Hinsehen gibt es funktionel-
le Szenen – wie das Ehepaar, welches 
die Geburt des Kindes anmelden will - 

„Die Läuferin“

Mitgliederstammtisch mit Themenstadtführung 
„Kunst im öffentlichen Raum“
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über der Tür des Standesamtes oder gar 
moralische Appelle - über dem Bild des 
Richters.

Der Fries mit 47 Städtewappen verweist 
auf die fast zweihundertjährige Mitglied-
schaft Göttingens in der Hanse. Die Stadt 
Göttingen profitierte sehr davon: Die 
Hanse sorgte dafür, dass die Handels-
wege geschützt waren. Das Göttinger 
Wappen ist über der Eingangstür zur so 
genannten „Dorntze“, dem ehemaligen 
– damals bereits beheizbaren (!) – Sit-
zungssaal der Ratsherren zu finden. 

Weiter geht es zum Marktbrunnen, dem 
Gänseliesel – das Wahrzeichen von Göt-
tingen, obwohl noch gar nicht so alt. Im 
Jahr 1898 fand ein öffentlicher Wettbe-
werb statt, um ein Denkmal als Wahr-
zeichen auszuwählen. Ersten Platz er-
hielt der Entwurf eines Löwendenkmals. 
Dagegen soll es öffentliche Proteste der 
Bürger gegeben haben – das Gänse-
mädchen – dass nur den zweiten Platz 
gewann – stelle viel eher die „soziale 
Wirklichkeit“ Göttingens dar. So wurde 
dann der vom Berliner Architekten Hein-
rich Stöckhardt und dem Bildhauer Paul 

Nisse entworfene neue Marktbrunnen 
zum Wahrzeichen Göttingens. Schnell 
wurde die neue Brunnenanlage auch 
in die Brauchtümer der Studenten ein-
bezogen – sie bestiegen den Brunnen, 
um das Gänsemädchen zu küssen, von 
lautstarkem Feiern begleitet. Die Stadt 
Göttingen erließ daher 1926 ein „Kuss-
verbot“, welches trotz einem Gerichts-
verfahren durch zwei Instanzen nicht 
aufgehoben wurde. Beachtet wurde es 
trotzdem nicht – daher gilt das Göttinger 
Gänseliesel als „das meistgeküsste Mäd-
chen der Welt“. Küssende sind (heute) 
die Doktorandinnen und Doktoranden, 
die nach erfolgreicher Prüfung mit Lei-
terwagen und Gefolge dorthin ziehen. 
Nach dem Kuss erhält das Gänseliesel 
einen Blumenstrauß. 

Gegenüber - direkt vor der Tourist-In-
formation - steht die zweiteilige Bronze 
„Göttinger Erhebung“ des Künstlers 
Andreas Welzenbach - oft zuerst von 
Kindern beachtet, denn sie mutet ein 
wenig wie ein Playmobilmännchen an. 
Doch steht die Skulptur für ein außerge-
wöhnliches Ereignis und wichtige Werte: 
1831 stürmte der Göttinger Privatdozen-

ten Dr. Arminius von Rauschenplatt das 
Rathaus und rief die „Göttinger Revolu-
tion für Freiheit und Liberalität“ aus, bil-
dete einen Revolutionsrat und setzte gar 
den Magistrat der Stadt Göttingen ab. 

Das Gänseliesel „Der Tanz“ am Nabel

Skulpturensemble vor 
dem Deutschen Theater
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Die Revolution wurde mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand von wohl an die tau-
send Soldaten niedergeschlagen. Das 
Skulpturen-Ensemble soll laut Welzen-
bach auch heute Bürgerinnen und Bür-
gern die Chance bieten, „ihren Unmut 
kundzutun“. Die innen hohle Rauschen-
platt-Figur weist auf Mundhöhe eine Öff-
nung auf, durch die man den „Unmut auf 
den Markplatz brüllen“ könne.

Steinbewachsene Torsi: Diese lebens-
großen Steinskulpturen finden sich am 
Eingang Börnerviertel in der Barfüßer 
Straße. Von dem Bildhauer Wolf Bröll gibt 
es insgesamt sechs Werke in Göttingen – 
davon je zwei an den beiden Eingängen 
zum Börnerviertel. Bröll hat sie allesamt 
aus Diabassteinblöcken heraus geschaf-
fen. Starke Gegensätze bilden die unbe-
handelten Oberflächen der Steinblöcke 
zu denen mit glänzender Politur. Bröll 
sah sich – im Gegensatz zu Michelange-
lo – nicht als Erlöser von Figuren, die im 
Stein gefangen sind, sondern als Künst-
ler de infinito – des Unvollendeten.

Im Innenhof des Börnerviertels finden 
wir die Bronzearbeit „Der Mann am 
Schreibtisch“. Dieser verschmilzt gera-
dezu mit seinem Schreibtisch nebst Te-
lefon und Tastatur. Der Bremer Künstler 
Bernd Altenstein, der auch die Skulp-
turen „Der Tanz“ am Nabel geschaffen 
hat, beschreibt seine Kunst als „nicht 
abbildenden Realismus“. Zwar nimmt 
er menschliche Figuren als Ausgangs-
punkt für seine Arbeiten – aber es geht 
ihm nicht um „die Darstellung des Men-
schen, sondern um ein Offenlegen des 
Allzu-Menschlichen.“ (Zitat aus der Bro-
schüre „Kunst in der Stadt“, Anja Mar-
rack)

6-teiliges Skulpturenensemble vor dem 
Deutschen Theater: Fünf Skulpturenele-
mente, bestehend aus Januskopf, Blume, 
Herz, Ente und Totenkopf hat der Künst-
ler Uwe Schloens grob aus Holzstämmen 
mit der Motorsäge entstehen lassen. Sie 
sind teils mit Blei ummantelt und mu-
ten wie Totempfähle an. Ergänzt wer-
den sie durch einen überdimensionalen 
Holzstuhl. Auch an diesem Platz fanden 
Diskussionen – unter dem alten Baum-
bestand und mitten zwischen den Skulp-
turen - über Sinn und Art der Darstellung 
statt.

Vorerst letzte der in diesem Bericht be-
schriebenen Kunstobjekte ist „Die Läu-
ferin“, geschaffen von dem Göttinger 
Bildhauer Joachim Eriksen, die am Wall-
aufgang Albaniplatz steht - direkt neben 
seinem Atelier, welches stets eine offe-
ne Tür für Kunstinteressierte bietet. Der 
Künstler arbeitet ausschließlich per Hand 
mit teils sehr alten Werkzeugen. Zur Fi-
nanzierung der „Läuferin“ hatte er eine 
originelle Idee: Er vermass 3,2 km des 
Stadtwalls – und verkaufte diesen dann 
meterweise für 5,00 Euro. Göttingerin-
nen und Göttinger, Besucherinnen und 
Besucher aus dem In- und Ausland er-
warben „Besitzurkunden“ als Souvenirs 
oder originelle Geschenke. Die eigent-

liche Eigentümerin des Walls, die Stadt 
Göttingen, ließ den Künstler gewähren.

Im Anschluss an diese spannende The-
menstadtführung kehrten die meisten 
Mitglieder – begleitet durch Frau Chris-
tina Krebs vom Vorstand und Susanne 
Et-Taib, die die Veranstaltung organisiert 
hatte – zu unserem beliebten Stamm-
tisch in das Restaurant „Zum Szül-
tenbürger“ in der Prinzenstraße ein. Im 
ersten Obergeschoss hatten wir die ge-
mütlichen Räume reserviert. Bei leckeren 
Gerichten – Spezialitäten sind Schnitzel, 
Bratkartoffeln und frischer Salat, aber 
auch Saisonales – und Getränken wur-
den die „Fachsimpeleien“ über die Kunst 
und andere Themen noch mit viel Spaß 
fortgesetzt.

set
Fotos: Thomas Wörz

Vereinsmitglieder beim 
Stammtisch im „Szültenbürger“

Stadtführer Stemmler vor der 
„Göttinger Erhebung“

 02/2023
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Zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, den 21. Juni 2023 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen,

laden wir Sie als Mitglied herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorsitzenden, Herrn Rechtsanwalt  

Dr. Dieter Hildebrandt 
2. Gedenken der Verstorbenen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
4. Verlesung und Genehmigung des Beschlussprotokolls der Jahreshauptversammlung vom  

22. Juni 2022 
5. Erstattung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2022 (Herr Dr. Hildebrandt)
6. Erläuterung des Jahresabschlusses 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023  

(Herr Becker) 
7. Kassenbericht und Kassenprüfbericht 
8. Genehmigung des Jahresabschlusses, Entlastung des Vorstandes 
Wahl 

a) einer/s Beisitzer/in (Herr Becker) 
b) einer/s Beisitzer/in (Frau Krebs) 
c) der Kassenprüfer/innen (Herr Henze und Herr Menke)

9. Verschiedenes: Vorstellung Dezernat Gesundheit, Soziales und Kultur durch die neue Stadträtin 
Anja Krause mit Bericht über Tätigkeiten des Göttinger Bündnisses für bezahlbares Wohnen.

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße. Park-
möglichkeiten für Pkw sind – in begrenzter Zahl – vor dem ASC-Gebäude vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen 
H + G Göttingen e.V.
 
Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender
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Noch bis zum Ende des Jahres bietet 
unserer Kooperationspartnerin, die RO-
LAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
aus Köln Mitgliedern des H + G Göttin-
gen e. V. im Rahmen einer Sonderaktion 
Vorteile bei Neuanträgen auf Abschluss 
von Rechtsschutzversicherungen:

Sonderaktion 2023: 

1. Wartezeitverzicht

Bei allen Neuanträgen ab dem 
03.04.2023 und spätestem Be-
ginn-Datum 31.12.2023 verzichtet 
die ROLAND Rechtsschutz-Versi-
cherungs-AG auf die Wartezeit bei 
allen Leistungsbausteinen. 

(„Wartezeit beschreibt eine Zeit-
spanne nach Abschluss der Ver-
sicherung, in der in einzelnen 
Leistungsarten noch kein Versiche-
rungsschutz besteht“) 

Im Wohnungs- und Grund-
stücks-Rechtsschutz vor Gerichten 
beträgt die Wartezeit 3 Monate, bei 
Kündigungen wegen Eigenbedarf 6 
Monate. Im Steuer-Rechtsschutz vor 

Gerichten und im Vertrags-Rechts-
schutz beträgt die Wartezeit jeweils 
3 Monate. 

Darauf verzichten die ROLAND 
Rechtsschutz bis zum 31.12.2023.

Der Wegfall der Wartezeit wird bei 
der Dokumentation des Rechts-
schutz-Antrages erfasst und bei ei-
nem etwaigen Leistungsfall berück-
sichtigt. 

2. Prämienabsenkung für vermietete 
Gewerbeobjekte:

Bei allen Neuanträgen ab dem 
03.04.2023 und spätestem Be-
ginn-Datum 31.12.2023 dokumen-
tiert die ROLAND Rechtsschutz-Ver-
sicherungs-AG automatisch die 
Prämienabsenkung. 

Aktuell beträgt die Prämie für 
vermietete, gewerblich genutz-
te Grundstücke/Gebäude/Einhei-
ten 5,36 % der Jahresbruttomie-
te/-pacht mindestens EUR 178,50 je 
Gewerbeeinheit. 

Neu:: Prämienabsenkung für ver-
mietete, gewerblich genutzte 
Grundstücke/Gebäude/Einheiten 
auf 3,5 % der Jahresbruttomie-
te/-pacht mindestens EUR 116,56 je 
Gewerbeeinheit. 

Die Prämie weicht aktuell noch von 
der im Versicherungsantrag ange-
gebenen Prämie ab. Bei der Doku-
mentation des Rechtsschutz-An-
trags wird die Prämienabsenkung 
automatisch erfasst. 

Die Sonderaktion 2023 ist im nachfol-
gend abgedruckten Flyer zusammen-
gefasst. Die Sonderaktion ist auch auf 
der ROLAND-Haus & Grund-Homepage 
www.roland-rechtsschutz.de/hausund-
grund abrufbar. 

Ansprechpartner für Rückfragen: Ralf 
Kaiser, ROLAND Rechtsschutz-Ver-
sicherungs-AG. Telefon: 0221 / 8277-
184705

ROLAND Rechtsschutz – Sonderaktion 2023 mit 
Wartezeitverkürzung exklusiv für unsere Mitglieder



Anzeige

Sonderaktion 2023
Rechtsschutz für Eigentümer und Vermieter

EIGENTÜMER/DINGLICH NUTZUNGSBERECHTIGTER Jahresprämien je Einheit in Euro

A. Selbst bewohnte(s) Eigentumswohnung oder Wohnung im Mehrfamilienhaus/Einfamilienhaus  
inklusive einer/eines selbst genutzten Garage/Stellplatzes

41,64

B. Weitere(r) selbst genutzte(r) Garage/Stellplatz 13,08

C. Selbst genutzte unbebaute Grundstücke 20,22

D. Selbst genutztes Gewerbeobjekt je 250 m2 41,64

EIGENTÜMER/DINGLICH NUTZUNGSBERECHTIGTER UND VERMIETER/VERPÄCHTER

E. Vermietete(s) Wohnung(en)/Zimmer, Eigentumswohnung(en) 59,90

F. Vermietete Garagen/Stellplätze (separater Mietvertrag) 19,04

G. Vermietete, gewerblich genutzte Grundstücke/Gebäude
Sonderprämie bis zum 31. Dezember 2023

3,5 % der Jahresbruttomiete/-pacht,  
mindestens 116,56 Euro je Einheit

ZUSATZANGEBOT VERTRAGS-RECHTSSCHUTZ VOR GERICHTEN IN DER EIGENSCHAFT  
ALS EIGENTÜMER UND VERMIETER
Als Ergänzung zu den Antragspunkten A bis G zusätzlich wählbar für etwaige Streitigkeiten aus privatrechtlichen  
Schuldverhältnissen, zum Beispiel mit Handwerkern:

H. Vertrags-Rechtsschutz vor Gerichten in der Eigenschaft als Eigentümer oder Vermieter; Grundprämie je Objekt 33,32

zzgl. Beitrag je Wohn-/Gewerbeeinheit 8,33
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ROLAND Rechtsschutz ist Exklusivpartner von Haus&Grund 
Deutschland. Dadurch profitieren Haus&Grund-Mitglieder 
von maßgeschneidertem Rechtsschutz zu besonders  
günstigen Konditionen. 

Sonderaktion bis zum

31. Dezember 2023

ROLAND 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
50664 Köln

0221 8277-2333
sv-hug@roland-rechtsschutz.de  
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

NEU UND BEFRISTET BIS ZUM 31.12.2023

 • Verzicht auf die Wartezeit bei allen Leistungsbausteinen
Der Wegfall der Wartezeit wird bei der Dokumentation 
des Rechtsschutz-Antrags erfasst und bei einem etwaigen 
Leistungsfall berücksichtigt.

 • Prämienabsenkung von über 30 Prozent für vermietete, 
gewerblich genutzte Grundstücke/Gebäude
Die Prämie kann aktuell noch von der im Versicherungs-
antrag angegebenen Prämie abweichen. Bei der Dokumen-
tation des Rechtsschutz-Antrags wird die Sonderprämie 
automatisch erfasst.

LEISTUNGSBAUSTEINE

 • Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz vor Gerichten

 • Schadenersatz-Rechtsschutz vor Gerichten

 • Steuerrechtsschutz vor Gerichten

 • Straf-Rechtsschutz

 • Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

Selbstbeteiligung: 250 Euro je Rechtsschutzfall,  
bei Räumungsklagen 500 Euro je Rechtsschutzfall

PRÄMIENÜBERSICHT INKLUSIVE 19 % VERSICHERUNGSSTEUER

SONDERKONDITIONEN
• Wartezeitverzicht
•  Prämienabsenkung für vermietete  

Gewerbeobjekte
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Parlamentarischer Abend 
Der Parlamentarische Abend, den un-
ser Verein als Interessenvertretung der 
Göttinger Immobilieneigentümerinnen 
und -eigentümer jährlich ausrichtet, ist 
inzwischen eine feste Größe im Termin-
kalender der Göttinger Ratsmitglieder, 
die sich in diesem Rahmen im Holborn-
schen Haus mit unseren Vorstandsmit-
gliedern und Mitarbeitern austauschen.

In diesem Jahr lud Rechtsanwalt Dr. Die-
ter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht als Vorsitzender des 
H+G Göttingen e. V. am 17. April um 19 
Uhr die (zum Teil ‚neuen‘) Ratsmitglieder 
zum traditionellen Parlamentarischen 
Abend ins Holbornsche Haus in der Ro-
ten Straße ein. 

Resiliente Innenstadt: 
Hauptthema war: „Resiliente Innenstadt 
– wer gestaltet Göttingen?“ – Gemeint 
ist hier ein Fördermittelprogramm, bei 
dem es um 4,2 Mio. Euro für Zwecke von 
Klimaschutz und Klimaanpassung geht. 
Um diese Mittel einzuwerben, war im 
Januar seitens der Stadtverwaltung „als 
zwingende Voraussetzung“ eine „Steue-
rungsgruppe“ gegründet worden – ohne 
vorherige Einbeziehung der Politik und 
unter großem Zeitdruck. Das Projekt-
papier, stellte unser Verein fest, enthält 
auf den ersten Blick außerdem keinen 
Bezug zu Klimaschutz oder -anpas-
sung, sondern nennt allgemeine Ziele 
der seit Jahren andauernden Sanierung 
der Innenstadt. So sollen die seit Jahr-
zehnten versäumten Instandhaltungen 

stadteigener Gebäude, wie des Deut-
schen Theaters (Kosten derzeit ca. 75 
Mio. Euro), des Städtischen Museums 
(Kosten derzeit ca. 20 Mio. Euro) und des 
Otfried-Müller-Hauses (Kosten derzeit 
ca. 16 Mio. Euro), mit Fördermitteln aus 
dem Programm unterstützt werden. Wo-
bei diese Mittel nur „ein Tropfen auf den 
heißen Stein“ sein können, angesichts 
der o. g. Kostenschätzungen für die Sa-
nierungen.

Mangelnde Beteiligung: 
Grundsätzlich äußerte Dr. Dieter Hil-
debrandt in seiner einleitenden Rede 
zwar keine Bedenken gegen die Ziele 
an sich – nicht zuletzt widmeten sich 
die Vereinsmitglieder als Immobilienei-
gentümerinnen und -eigentümer seit 
Generationen mit ihren eigenen Mitteln 
dem Erhalt ihrer Gebäude und der his-
torischen Substanz der Göttinger Innen-
stadt –, doch die Art des Umgangs mit 
dem Förderprogramm seit trotzdem kri-
tisch zu sehen. Denn es gäbe weder eine 
öffentliche Beteiligung der Innenstadt-
bewohnerinnen und -bewohner, noch 
solle der Bauausschuss als politisches 
Gremium beteiligt werden. Einzig die 
12-köpfige Steuerungsgruppe, die sich 
zur Hälfte aus Mitgliedern der Stadtver-
waltung und zur anderen Hälfte aus Ver-
tretern „ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Aspekte“ zusammensetze, ent-
scheide über Anträge, Vorschläge und 
Bewilligungen. Dass ein solches Gremi-
um ein so umfangreiches Projekt zur Sa-
nierung der Innenstadt – in der 90 Pro-

zent aller Gebäude in privater Hand seien 
– lenke, bezeichnete Dr. Hildebrandt als 
Fehler und lud die Ratsmitglieder zu ei-
ner Stellungnahme dazu ein. Damit, die 
Verwaltung ohne die Steuerung durch 
Politik oder andere Kontrollinstrumente 
„einfach machen zu lassen“, so der Ver-
einsvorsitzende, habe Göttingen in den 
letzten Jahren keine guten Erfahrungen 
gemacht. Das zeigen die vernachlässig-
ten Sanierungen der stadteigenen Im-
mobilien und beim Wochenmarktplatz 
wäre auch noch „viel Luft nach oben“.

Was könnte besser sein, wie könnt‘ es 
schneller gehen? 
Die Reaktionen der erschienenen 15 von 
47 Ratsmitglieder fielen gemischt aus. 
Selbstkritik wurde ebenso geäußert wie 
um Verständnis dafür geworben, dass 
enge zeitliche Rahmenbedingungen ein 
rasches Handeln erforderlich gemacht 
hätten. „Was können wir besser ma-
chen?“, lautete eine Gegenfrage aus der 
Politik an den Verein. Diese wurde prompt 
von Susanne Et-Taib, Pressespreche-
rin des Vereins beantwortet: „Sofort die 
unangemessenen Auflagen für Immobi-
lieneigentümerinnen und -eigentümer in 
den so genannten Sanierungsgebieten 
wie der nördlichen Innenstadt beschrän-
ken. Sie blockieren seit Jahren geplante 
Investitionen und die Bürokratie und 
Kostensteigerungen fressen sämtliche 
Fördermittel auf! Ferner wären weniger 
Populismus und mehr interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung 
und Bürgern im Sinne einer zukunftsaus-
gerichteten Stadtgesellschaft sehr ziel-
führend und wünschenswert.“ 

Verwaltungsstarre, Mietenwahnsinn, 
Heizungshammer als Enteignung
Der Aufruf zu Reformen führte zu Dis-
kussionen unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Muss die Verwaltung 
mehr Tempo aufnehmen und wie soll das 
umgesetzt werden bei unbesetzten Stel-
len, insbesondere im Bauamt? Oder soll 
dem (relativ neuen) Stadtbaurat lieber 
Zeit gegeben werden, um die „Baustel-
len“ seines Vorgängers und seiner Vor-
gängerin aufzuarbeiten? Auch bezahl-
barer Wohnraum und der sich in Arbeit 
befindliche Mietspiegel für Göttingen 
waren wichtige Themen. Hier sagte Dr. 
Dieter Hildebrandt eine Überraschung 
für diejenigen, die in Göttingen einen 
„Mietwahnsinn“ ausmachten, voraus. Er 

Vorstandsmitglieder (v. l.)
W. Becker, D. Henkelmann, Dr. D. Hildebrandt
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Vorstandsmitglieder D. Henkelmann, J. Rudolph, Ratsmitglied Dr. H. Sürmann

bedauerte ferner, dass sich die Politik 
nicht für den qualifizierten Mietspiegel 
entschieden habe, der auf wissenschaft-
lichen Grundlagen basiert und weit 
aussagekräftiger als der jetzt gewählte 
einfache Mietspiegel sei. Er hätte fer-
ner zur Befriedung von Konflikten zwi-
schen Vermieterinnen und Vermietern 
bzw. Mietern und Mieterinnen beitragen 
können sowie zur Vermeidung von Ge-
richtsverfahren. Letztlich sorgten noch 
die bevorstehenden Änderungen des 
Gebäudeenergiegesetzes – in der Pres-
se zwischenzeitlich als „Heizungsham-
mer“ verschrien – für regen Austausch. 
Bezeichnete ein Ratsherr die ab dem 
01.01.2024 vorgesehenen Regelungen, 
wonach neue Heizungen mit 65 % re-
generativen Energien betrieben werden 
müssen glatt als „kalte Enteignung“ der 
Immobilieneigentümerinnen und -eigen-
tümer, hielten andere es im Sinne des 
Klimaschutzes unverzichtbar, jetzt zügig 

zu handeln. Nachbesserungsbedarf im 
Gesetzesentwurf, was wichtige soziale 
Aspekte (Ausnahmeregelungen), wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen (eine 
Förderkulisse) sowie technische Mach-
barkeit und Produktverfügbarkeit be-
trifft, wurden genannt. Auch eine kom-
munale Wärme- und Energieplanung sei 
für die Umsetzbarkeit Voraussetzung.

Resümee:
Die Ratsmitglieder stimmten weitgehend 
darin überein, dass insgesamt über-
all schneller gehandelt werden muss, 
gleichzeitig dürfe sich der Rat der Stadt 
aber weder die Steuerung dieses noch 
zukünftiger Projekte durch die Verwal-
tung aus der Hand nehmen lassen und 
auf die eingeforderte Bürgerbeteiligung 
verzichten. Insgesamt – so konnte es 
auch später in den weiterführenden Ein-
zelgesprächen festgestellt werden – sind 
sich Gastgeber und Gäste des Parlamen-

tischen Abends einig, was die Steuerung 
und Verwaltungsbegleitung bei künfti-
gen Projekten betrifft. 

Dr. Dieter Hildebrandt betonte abschlie-
ßend, dass auch die Immobilieneigentü-
merinnen und -eigentümer in der Göttin-
ger Innenstadt erkannt hätten, dass sich 
dort in den nächsten Jahren einiges än-
dern müsse, um die Stadt neben vielen 
anderen Themen in Sachen Klimawandel, 
Aufenthaltsqualität und aufgrund geän-
dertem Einkaufsverhalten zukunftsfähig 
zu gestalten. „Wenn Rat gebraucht wird, 
drängen wir uns auch gern ein bisschen 
auf“, erklärte der Vorstandsvorsitzende 
unseres H + G Göttingen e.V., der in Göt-
tingen und Umgebung mittlerweile über 
3.300 Vereinsmitglieder vertritt.

set
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Begrüßung durch die Vorstandsmitglieder

„Parlamentarische Runde“

Festliches Buffet Ratsmitglieder Dr. T. Häntsch, W. Güntzler 

Ratsmitglieder Dr. F. Welter-Schultes, Fr. G. Charvat-Tamphald

Ratsmitglieder Dr. D. Sakowsky, J. Schlumberger, H. Hauk

M. Frigge-Filbir, Vorstand Stadtradio, S. Et-Taib, Pressesprecherin H + G e. V.

S. Langer, Mitarbeiter H + G Göttingen Immobilienservice GmbH

Ratsmitglieder E. Tekindor-Freyjer und

Ratsmitglied Dr. E. Kangarani Ratsmitglied O. Feuerstein,

Vorstand J. Rudolph, Ratsmitglied Dr. H.J. Scherer

T. Siepmann
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Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt geworden. Auch künftig wird 
es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren 
Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmen-
programm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Einladung zum Mitgliederstammtisch 
mit Themenstadtführung:
Gärten, Grün und Höfe
vom Kräutergarten bis zum Stadtwall
am Donnerstag, den 24. August 2023, um 16.00 Uhr 
Treffpunkt: Altes Rathaus, Markt 8, 37073 Göttingen

Göttingen ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands. Erkunden Sie, liebe Mit-
glieder, exklusiv in dieser Stadtführung die grünen Oasen in unserer Stadt!. In der 
Altstadt finden sich zahlreiche grüne Orte: der Alte Botanische Garten, historische 
Friedhöfe, lauschige Parks und versteckte Gärten in den Innenhöfen machen Göt-
tingen zu einem Paradies für alle, für die Stadt und Natur zusammengehören. Au-
ßerhalb des Innenstadtkerns sind das Ostviertel mit den traumhaften Villen und 
Alleen sowie der als Park angelegte Stadtfriedhof sehenswert und können bei einer 
Führung besichtigt werden.

Versierte Stadtführerinnen und Stadtführer des Göttinger Tourismus e. V. führen uns in dieser ca. 1,5-stündigen Tour durchs 
„Grüne“, an wunderschöne, verwunschene Grundstücke. Besonders an dieser Tour ist, dass viele Orte ansonsten nicht zu-
gänglich sind! Diese Themenstadtführung haben wir wieder für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mitglieder exklusiv gebucht. 
Es fallen pro Person Kosten von 6,00 Euro (inklusive 1,00 Euro „Trinkgeld“ für Stadtführerinnen und Stadtführer) an. Diesen 
Betrag entrichten Sie bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn 
der Führung. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Anschließend wollen wir wieder für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammenkommen. Diesmal 
werden wir in das China-Restaurant Peking Pavillon, Friedrichstraße 1 A, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, stellen Personal bereit, decken Gruppentische u. a. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen 
und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 7. August 2023 – am besten unter der E-Mail-Adresse: presse@hug-goe.de – oder tele-
fonisch unter: 05 5 1 / 52 10 12 verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am 
Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Fotoklausel: Durch die Anmeldung zur bzw. Teilnahme an der obigen Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass Bilder die von Ihnen gefertigt werden, die auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt und bei 
vereinseigenen Veranstaltungen veröffentlicht werden.

Text (auszugsweise): www.tourist-info-goettingen.de; Foto: Thomas Wörz



37 02/2023

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt geworden. Auch künftig wird 
es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren 
Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmen-
programm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Einladung zum Mitgliederstammtisch 
mit Stadtführung: Göttinger Film- und Theatergeschichten
aus 4 Jahrhunderten – It’s Showtime
am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, Markt 8, 37073 Göttingen

Göttingen kann auf eine bewegte Film- und Theatergeschichte zurückblicken – 
schließlich war die Universitätsstadt von 1948 bis 1961 ein Zentrum der deutschen 
Filmindustrie und brachte Klassiker vom Antikriegsfilm bis zur Familienkomödie von 
Heinz Erhardt hervor. 

Heute herrscht in Göttingen Ausnahmezustand, wenn Maria Furtwängler wieder 
einen Tatort in der Stadt dreht.

In den Hochzeiten gab es in Göttingen 17 Kinos gleichzeitig. Sie erfahren nicht nur, wie und wo die Filme entstanden sind, 
sondern auch, was in den zeitgenössischen Kritiken dazu geschrieben wurde. Außerdem gibt es beim Besuch einzelner 
Drehorte spannende Hintergrundinformationen und Anekdoten.

Versierte Stadtführerinnen und Stadtführer des Göttinger Tourismus e. V. führen uns in dieser ca. zweistündigen Tour durch 
Göttingens Innenstadt. Diese Themenstadtführung haben wir wieder für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mitglieder exklusiv 
gebucht. Es fallen pro Person Kosten von 6,00 Euro (inklusive 1,00 Euro „Trinkgeld“ für Stadtführerinnen und Stadtführer) an. 
Diesen Betrag entrichten Sie bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor 
Beginn der Führung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir wieder für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammenkommen. Diesmal 
werden wir in das China-Restaurant Peking Pavillon, Friedrichstraße 1 A, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, stellen Personal bereit, decken Gruppentische u. a. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen 
und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 29. September 2023 – am besten unter der E-Mail-Adresse: presse@hug-goe.de – oder 
telefonisch unter: 05 5 1 / 52 10 12 verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie 
am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Fotoklausel: Durch die Anmeldung zur bzw. Teilnahme an der obigen Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass Bilder die von Ihnen gefertigt werden, die auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt und bei 
vereinseigenen Veranstaltungen veröffentlicht werden.

Text (auszugsweise): www.tourist-info-goettingen.de; Foto: Thomas Wörz
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Ein Modellquartier für Göttingen 
– Vorstellung des Siegesentwurfs 
beim städtebaulichen Wettbewerb 
„Lange Rekesweg in Grone“

Montag, 19. Juni 2023,  
19.00-20.30 Uhr
Ort: Holbornsches Haus, Rote Str. 34, 
37073 Göttingen

Für wen: Interessierte am gemein-
schaftlichen Wohnen und Bauen, Inte-
ressierte an einer nachhaltigen Stad-
tentwicklung

Um dem wachsenden Wohnraumbedarf 
in Göttingen zu decken, plant die Stadt 
die Entwicklung eines neuen Quartiers 
im Ortsteil Grone. Das Gebiet am Lange 
Rekesweg soll als nachhaltiges Modell-
quartier mit neuen Wohnformen entwi-
ckelt werden. Maik Lindemann, Leiter 
des Fachbereichs Planung, Bauordnung 
und Vermessung stellt den 1. Platz des 
städtebaulichen und freiräumlichen 
Wettbewerbs vor: Was ist das Beson-
dere an diesem neuen Quartier? Wel-
che Chancen gibt es im neuen Quartier 
für das gemeinschaftliche Wohnen und 
Bauen?

Präsentation & Gespräch:

Klimaschutztage:
Die Wohnraumagentur auf dem 
Markt der Möglichkeiten 
Samstag, 17. Juni 2023,  
10.00-16.00 Uhr
Ort: Klimaschutz-Markt rund ums Gän-
seliesel, Innenstadt Göttingen 

Für wen: Interessierte am Klimaschutz, 
eine nachhaltige Stadtentwicklung und 
die Themen der Wohnraumagentur 

Vom 17. bis 23. Juni finden wieder die 
jährlichen Klimaschutztage statt, bei 
denen sich Akteurinnen und Akteure 
rund um Klimaschutzaktivitäten in Göt-
tingen informieren und vernetzen kön-
nen. Die Wohnraumagentur steht beim 
Markt der Möglichkeiten zum Gespräch 
und Information zur Verfügung. 

Information

Wohnbörse Göttingen 

Freitag, 29. September 2023,  
abends (Podiumsdiskussion) und 
Samstag, 30. September 2023,  
ganztägig (Wohnbörse)
Ort: Göttingen (genauer Ort wird noch 
bekannt gegeben)

Für wen: Interessierte am gemein-
schaftlichen Wohnen, neuen Wohnfor-
men und zivilgesellschaftlichem Woh-
nungsbau  
Veranstalterin: Wohnraumagentur in 
Kooperation mit Freie Altenarbeit Göt-
tingen e.V., Landkreis Göttingen, Deut-
sches Theater und vielen weiteren Ak-
teurinnen und Akteure

Auf der Wohnbörse können sich Men-
schen rund um das Thema neue Wohn-
formen und gemeinschaftliches und 
flächenoptimiertes Wohnen und Bau-
en informieren, aktuelle Projekte und 
Planungen in Stadt und Landkreis an-
schauen und vor allem miteinander ins 
Gespräch kommen. Kern der Wohnbör-
se ist der „Markt der Möglichkeiten“, bei 
dem Akteurinnen und Akteure aus Göt-
tingen, Landkreis und Niedersachsen 
über ihre Angebote und Arbeitsschwer-
punkte Informieren.

Eine kleine Dokumentation der Ver-
anstaltung in 2022 findet sich auf der 
Homepage der Wohnraumagentur: htt-
ps://www.goe.de/wra. 

Wohnbörse

Treffen der Wohninitiativen und 
Einzelinteressierten

Freitag, 23. Juni 2023,  
16.00-18.30 Uhr
Ort: Gemeindesaal & Innenhof der 
Kirchengemeinde Sankt Michael, Kurze 
Straße 13, Göttingen

Veranstalterin: Wohnraumagentur, 
Stadt Göttingen mit dem Landkreis Göt-
tingen und der Freien Altenarbeit Göt-
tingen e.V.

Eine Veranstaltung für Gruppen und 
Einzelpersonen zum gegenseitigen Aus-
tausch über Ideen und Wünsche zum 
gemeinschaftlichen Wohnen in Stadt 
und Landkreis Göttingen. Vorstellung 
von Wohninitiativen sind erwünscht und 
werden von den Veranstalterinnen und 
Veranstaltern moderiert. 

Stammtisch

RaumTeiler

Mittwoch, 21. Juni 2023,  
17.00-18.30 Uhr
Ort: Raum 1510, Neues Rathaus, Hiros-
himaplatz 1-4, Göttingen

Für wen: Am gemeinschaftlichen Woh-
nen interessierte Einzelpersonen

Der Workshop greift Überlegungen zur 
eigenen Wohn und Lebenssituation 
auf und vermittelt Anregungen zum 
Nachdenken über gemeinschaftliche 
Wohnoptionen. Teilnehmende lernen 
verschiedene gemeinschaftliche Wohn-
formen kennen. Sie können zusam-
men mit anderen Interessierten über 
Möglichkeiten des gemeinschaftlichen 
Wohnens diskutieren und eigene Hand-
lungsspielräume für die Realisierung 
solcher Wohnformen oder darüber hin-
aus ausloten.

Workshop

RaumTeiler

Dienstag, 08. August 2023,  
17.00-18.30 Uhr
Ort: Raum 1118, Neues Rathaus, Hiros-
himaplatz 1-4, Göttingen

Für wen: Am gemeinschaftlichen Woh-
nen interessierte Einzelpersonen

Workshop
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Das Sommerprogramm der Universität 
des Dritten Lebensalters (UDL) kann in 
Kürze erfolgreich abgeschlossen werden 
– trotz anfänglich zurückhaltender An-
meldungen, die noch der Pandemie zu-
geschrieben werden müssen. Zu Beginn 
der Vorlesungszeit konnte dann doch gut 
zweidrittel der üblichen Teilnehmerzahl 
verzeichnet werden: Seminarräume so-
wie Hörsäle füllten sich, die während der 
Pandemie eingeführte und auch weiterhin 
beliebte Möglichkeit der Online-Teilnah-
me wurde rege genutzt, Dozentinnen und 
Dozenten erfreuten sich ebenso wie Hö-
rerinnen und Hörer an dem Angebot der 
Bildungseinrichtung für ältere Menschen, 
das der Verein „Universität des Dritten 
Lebensalters e.V.“ mit eigenen Seminaren 
und einer großen Auswahl an regulären 
Vorlesungen der Georgia Augusta jedes 
Semester aufs Neue zusammenstellt. 

Die Ringvorlesung „Prag“, die vom Dozen-
tenrat der UDL organisiert wurde, hat sich 
als besonders anziehend erwiesen, kaum 
ein Platz ist im Hörsaal 102 des Zentralen 
Hörsaalgebäudes der Universität unbe-
setzt geblieben. Viele Teilnehmende ha-
ben sich auch für die mehrtägige Exkursi-
on angemeldet, die im Herbst stattfinden 
wird. Auch die Vorlesungen der Veran-
staltung „Ein Blick in das Gehirn“ sind 
auf großes Interesse gestoßen. Gleiches 
gilt für die Seminare weiterer neu hinzu-
gewonnener Dozentinnen und Dozenten, 
die in diesem Semester mit ihren neuen 
Themen das Spektrum des Angebots er-
weitert haben. 

Das Interesse an den seit langem statt-
findenden Seminaren zu geisteswissen-
schaftlichen Fächern wie Kunst, Musik, 
Literatur (inkl. Schreibwerkstatt), Archi-
tektur, Philosophie und Psychologie ist 
mit den wechselnden Themengebieten 
durchweg groß wie üblich; auch Geschich-
te, Politik, Wirtschaftswissenschaften, 
Geologie und sogar Luft- und Raumfahrt 
finden ihre interessierte Hörerschaft, bei 
Damen ebenso wie bei den Herren. 

Das China-Seminar findet mit dem The-
ma „Nepal“ im Wintersemester seine 
Ergänzung. Zur Musikgeschichte finden 
drei Seminare statt, die nicht nur neue 
Erkenntnisse, sondern auch besonde-
re Hörerlebnisse erwarten lassen. Das 
Sportangebot wird im Wintersemester 
ebenfalls wieder erweitert und nach neu-
ester Planung auch Gesundheit durch 
Bewegung und das beliebte Aquatraining 
einschließen. 

Wie man feststellen kann, ist das Angebot 
wieder reichhaltig und abwechslungs-
reich. Dies ist natürlich erst einmal den 
Lehrenden zu danken, die für ihre Fach-
gebiete und nicht zuletzt für die Zielset-
zungen der UDL mit Begeisterung dabei 
sind und auf Honorarbasis arbeiten. 

Vor allem jedoch ist der Fortbestand der 
UDL dem Einsatz des ehrenamtlich ar-
beitenden Vorstands zu danken, deren 
Mitglieder mit großem Engagement den 
regulären Betrieb erst ermöglichen und 
dabei auch manche Hürde bei organisa-
torischen und datentechnischen Schwie-
rigkeiten zu bewältigen haben. 

Zu Beginn des Wintersemesters werden 
in diesem Jahr wieder Vorstandswahlen 
stattfinden. Es gilt, einige Positionen im 
Gesamtvorstand neu zu besetzen. Der 
Vorstand hofft, Interessierte aus dem 
Kreis der UDL-Teilnehmenden zu finden, 
die sich eine Mitarbeit vorstellen können. 
Diese haben die Möglichkeit, zur Mitglie-
derversammlung im Oktober zu kandi-
dieren. Nach Bestätigung durch ihre Wahl 
können die Betreffenden in den Vorstand 
aufgenommen zu werden und mit ihren 
jeweiligen Fähigkeiten zum Erfolg der UDL 
beitragen. 

Besuchen Sie unsere Homepage https://
www.uni-goettingen.de/udl. Telefonische 
Auskunft erhalten Sie unter (0551) 39-
21384.

Vorschau auf das UDL-Programm des 
Wintersemesters

Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 2023/202

Studieren ab 

50

Euro  3,–
(zu erhalten ab September 2023)

4

Die UDL ist unter dem Namen  
„Universität des Dritten Lebensal-
ters e. V.“ als universitätsnahe Ein-
richtung an der Universität Göttingen 
angesiedelt. Telefonische Auskunft 
erhalten Sie zu den Bürozeiten: 
Mo./Mi./Fr. von 11-12 Uhr  
unter (0551) 39-21384;
E Mail-Anfragen können an 
office@UDL.uni-goettingen.de 
gerichtet werden.
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Das Problem feuchter Wände
Wer unsere Artikel regelmäßig liest, wird inzwischen wissen, dass das 
Problem nasser Wände in Gebäuden kein Einzelfall ist. Ganz im Gegen-
teil: Millionen von Häuser in Deutschland sind davon betroffen – häufig 
im Keller oder Erdgeschoss. Als Besitzer einer von Mauerfeuchte be-
troffenen Immobilie fragt man sich natürlich: Wie kann ich das Problem 
effektiv und kosteneffizient lösen?
Da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, ist es in diesem Zusammen-
hang elementar wichtig zunächst genau zu prüfen, welche Ursache für 
die Feuchtigkeit im Mauerwerk verantwortlich ist. Denn erst basierend 
darauf kann eine konkrete Sanierungsart festgelegt werden.

Option 1: Außenabdichtung
Sollte die Feuchtigkeit seitlich eindringen, muss seitlich abgedichtet 
werden – das ist versteht sich von selbst. Als Möglichkeiten stehen in 
diesem Fall eine Flächensperre per Injektion oder eine Abdichtung von 
außen zur Wahl. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, ob es für Sie 
möglich oder gewollt ist das gesamte Haus von außen aufzubaggern. 
Ist dies für Sie ok, kann die Außenabdichtung für Sie die richtige Wahl 
sein. Wichtig ist hier zu wissen, dass diese Art der Feuchtesanierung 
zwar eine gute Option ist, gleichermaßen in den meisten Fällen aber 
auch die teuerste. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass bei einer 
Außenabdichtung eine potenziell vorhandene aufsteigende Feuchtigkeit 
mit einer weiteren Sanierung behandelt werden muss.

Option 2: Horizontal- und Vertikalsperre per Injektionsverfahren
In allen Fällen, in denen eine Außenabdichtung den finanziellen Rah-
men sprengt, ein Ausbaggern nicht möglich ist, oder die aufsteigende 
Feuchtigkeit zumindest ein Teil des Feuchtigkeitsproblems darstellt, 
kann das Injektionsverfahren die richtige Wahl zur Sanierung sein. In 
diesem werden je nachdem, ob die Feuchtigkeit von unten (horizon-
tal) oder seitlich (vertikal) eindringt, in definierten Abständen Löcher 
im betroffenen Mauerwerk gebohrt. In diese Löcher wird bei kapillarer 
Feuchtigkeit eine hydrophobierende Flüssigkeit eingebracht, sodass 
keine weitere Feuchtigkeit eindringen und die Wand nach und nach ab-
trocknen kann. Ähnlich bei horizontal und/oder vertikal eindringendem 
Druckwasser. In diesem Fall werden jedoch Druckwasser feste Harze 
genutzt.

Option 3: Elektroosmose
Sollten es sich bei Ihnen um ein altes Gebäude mit Baujahr vor 1980 
handeln, welches ausschließlich ein Problem mit kapillarer Feuchte hat, 
kann die Elektroosmose die richtige Art der Sanierung sein. Es gehört 

in Deutschland zwar nicht zum offiziellen Stand der Technik, wird in der 
Praxis aber häufig eingesetzt – sowohl von Privatpersonen als auch 
von großen Wohnbaugesellschaften. Das Funktionsprinzip beruht auf 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten, welches die Wand ohne baggern 
oder bohren entfeuchtet.

Jetzt kostenlose Schadensanalyse mit Sanierungskonzept anfordern!

Sie haben ein Problem mit feuchten Wänden und möchten prüfen, 
welche Ursache bei Ihnen vorliegt? Gerne übernehmen wir dies für 
Sie – und zwar kostenfrei in der Region Göttingen und Umgebung. Im 
Rahmen unserer kostenlosen Schadensanalyse schauen wir, von wo 
genau die Feuchtigkeit in das Mauerwerk kommt und ob es sich dabei 
um kapillare oder drückende Nässe handelt. Mit dieser Info können wir 
Ihnen eine Handlungsempfehlung geben, welche der oben genannten 
Arten der Sanierung für Sie die passende ist. So haben Sie eine opti-
male Informationsgrundlage, um eine Entscheidung für Ihre Sanierung 
zu treffen.

Wir sind für Sie werktags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr telefonisch 
unter 0800 66 48 209 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder 
mobil unter 0178 50 555 90 (Ansprechpartner vor Ort: Helge Achmus) 
erreichbar. Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail unter info@
freimuth-mauerentfeuchtung.de oder besuchen Sie uns auch im 
Internet unter: www.freimuth-mauerentfeuchtung.de.

Von Freimuth saniertes Harzer Herrenhaus in Bad Grund,  
Baujahr 1922

Feuchtigkeit im Haus 
Welche Sanierung ist die richtige für mich?

Sanierung aus einer Hand!

Fordern Sie unsere kostenlosen Informationen an.

Ihr Spezialist in Göttingen
Ihr Ansprechpartner: 
Helge Achmus
Telefon: 0178 50 555 90
www.freimuth-mauerentfeuchtung.de

Jetzt kostenlose 
Vor-Ort-Schadensanalyse vereinbaren

FEUCHTER KELLER? NASSE WÄNDE?

Wand mit aufsteigender Feuchtigkeit

Anzeige
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.
Fotos: Helix

Ein häufiges Dilemma: Der Neubau des 
Hauses ist fertig, die Terrasse lädt zum 
Aufenthalt im Freien ein, aber es fehlt ein 
attraktiver Sichtschutz, der das Grund-
stück zur Nachbarschaft und zur Straße 
abschirmt. Privatsphäre Fehlanzeige… 
und jetzt? Eine klassische Hecke erfor-
dert leider viel Geduld, denn in der Regel 
brauchen die Gehölze mehrere Jahre, um 
eine zufriedenstellende Höhe und Dichte 
zu erreichen. Anders die ‘Hecke am lau-
fenden Meter‘: Sie hält fast von jetzt auf 
gleich neugierige Blicke ab und schafft so 
Aufenthaltsqualität. Aber wo bekommt 
man eine solche Hecke und wie wird sie 
gepflanzt? 

Der Name deutet es an: Das System be-
steht es aus einzelnen Modulen, die sich 
in beliebiger Länge aneinanderreihen 
lassen. Kernstück sind witterungsbe-
ständige Metallgitter, an denen in einer 
Gärtnerei immergrüne Kletterpflanzen 
zwei Jahre lang vorgezogen und einge-
flochten werden, so dass sie eine attrak-
tive Blätterwand bilden. Dabei wurzeln 
sie in substratgefüllten Kästen, die sich 
leicht entfernen lassen, bevor die Pflan-
zen ihren Platz im Freien bekommen. Die 
einzelnen Heckenelemente haben eine 
Länge von 120 Zentimetern und werden 
in unterschiedlichen Wuchshöhen von 
100 bis 205 Zentimetern angeboten. 

Erhältlich ist die ‚Hecke am laufenden 
Meter‘ u.a. direkt beim Hersteller, der He-
lix Pflanzen GmbH aus Kornwestheim. Im 
Online-Shop der Gärtnerei hat man die 
Wahl zwischen verschiedenen Pflanzen-
arten. Am beliebtesten ist die dekorative 
Efeusorte Hedera Helix ‚Woerneri‘, deren 
Blätter auch im Winter dunkelgrün blei-
ben. Das Laub des ebenfalls immergrü-
nen Kletterspindelstrauchs Euonymus 
fortunei ‚Coloratus‘ nimmt dagegen in 
der kalten Jahreszeit eine purpurfarbene 
Tönung an. Für alle, die noch mehr Ab-
wechslung und Pflanzenvielfalt im Gar-
ten wünschen, gibt es zudem Module, die 
neben Efeu auch mit blühenden Clematis 
berankt wurden oder Naschhecken, an 
denen schmackhafte Traubenkiwi wach-
sen. Nach Bestellung werden alle ge-
wünschten Heckenelemente sowie das 
benötigte Zubehör innerhalb Deutsch-
lands per Spedition frei Haus geliefert.

Mit etwas handwerklichem Know-how 

„Wir werden immer wieder gefragt, ob 
man zum Montieren der Hecke einen 
Fachmann engagieren sollte oder ob 
Gartenbesitzer das auch selber machen 
können“, erzählt Gartenbauingenieu-
rin Juliane Petersohn von Helix Pflan-
zen. „Grundsätzlich lässt sich die Arbeit 
durchaus auch von Laien durchführen, 
solange diese etwas handwerkliches Ge-
schick besitzen. Wer sich zutraut, einen 
Zaun zu bauen, wird auch mit der ‘Hecke 
am laufenden Meter‘ keine Probleme ha-
ben.“ Zunächst müssen die Pfosten, die 
den Heckenelementen später Halt geben, 
im Abstand von 1,30 Metern aufgestellt 
werden. Je nach Geschmack kann man 
entweder Stahl- oder auch Holzpfosten 
verwenden. Idealerweise werden sie fest 
im Boden einbetoniert; die Fundamente 
sollten dabei mindestens 60 Zentimeter 
tief sein. „Wichtig für die Planung: Ganz 

DIY im Garten: 
Wie wird eigentlich eine ‚Hecke am laufenden Meter‘ 
gepflanzt? 

Wer sich zutraut, einen Zaun zu bauen, 
wird auch mit der ‚Hecke am laufenden 
Meter‘ keine Probleme haben. 

Das Problem feuchter Wände
Wer unsere Artikel regelmäßig liest, wird inzwischen wissen, dass das 
Problem nasser Wände in Gebäuden kein Einzelfall ist. Ganz im Gegen-
teil: Millionen von Häuser in Deutschland sind davon betroffen – häufig 
im Keller oder Erdgeschoss. Als Besitzer einer von Mauerfeuchte be-
troffenen Immobilie fragt man sich natürlich: Wie kann ich das Problem 
effektiv und kosteneffizient lösen?
Da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, ist es in diesem Zusammen-
hang elementar wichtig zunächst genau zu prüfen, welche Ursache für 
die Feuchtigkeit im Mauerwerk verantwortlich ist. Denn erst basierend 
darauf kann eine konkrete Sanierungsart festgelegt werden.

Option 1: Außenabdichtung
Sollte die Feuchtigkeit seitlich eindringen, muss seitlich abgedichtet 
werden – das ist versteht sich von selbst. Als Möglichkeiten stehen in 
diesem Fall eine Flächensperre per Injektion oder eine Abdichtung von 
außen zur Wahl. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, ob es für Sie 
möglich oder gewollt ist das gesamte Haus von außen aufzubaggern. 
Ist dies für Sie ok, kann die Außenabdichtung für Sie die richtige Wahl 
sein. Wichtig ist hier zu wissen, dass diese Art der Feuchtesanierung 
zwar eine gute Option ist, gleichermaßen in den meisten Fällen aber 
auch die teuerste. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass bei einer 
Außenabdichtung eine potenziell vorhandene aufsteigende Feuchtigkeit 
mit einer weiteren Sanierung behandelt werden muss.

Option 2: Horizontal- und Vertikalsperre per Injektionsverfahren
In allen Fällen, in denen eine Außenabdichtung den finanziellen Rah-
men sprengt, ein Ausbaggern nicht möglich ist, oder die aufsteigende 
Feuchtigkeit zumindest ein Teil des Feuchtigkeitsproblems darstellt, 
kann das Injektionsverfahren die richtige Wahl zur Sanierung sein. In 
diesem werden je nachdem, ob die Feuchtigkeit von unten (horizon-
tal) oder seitlich (vertikal) eindringt, in definierten Abständen Löcher 
im betroffenen Mauerwerk gebohrt. In diese Löcher wird bei kapillarer 
Feuchtigkeit eine hydrophobierende Flüssigkeit eingebracht, sodass 
keine weitere Feuchtigkeit eindringen und die Wand nach und nach ab-
trocknen kann. Ähnlich bei horizontal und/oder vertikal eindringendem 
Druckwasser. In diesem Fall werden jedoch Druckwasser feste Harze 
genutzt.

Option 3: Elektroosmose
Sollten es sich bei Ihnen um ein altes Gebäude mit Baujahr vor 1980 
handeln, welches ausschließlich ein Problem mit kapillarer Feuchte hat, 
kann die Elektroosmose die richtige Art der Sanierung sein. Es gehört 

in Deutschland zwar nicht zum offiziellen Stand der Technik, wird in der 
Praxis aber häufig eingesetzt – sowohl von Privatpersonen als auch 
von großen Wohnbaugesellschaften. Das Funktionsprinzip beruht auf 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten, welches die Wand ohne baggern 
oder bohren entfeuchtet.

Jetzt kostenlose Schadensanalyse mit Sanierungskonzept anfordern!

Sie haben ein Problem mit feuchten Wänden und möchten prüfen, 
welche Ursache bei Ihnen vorliegt? Gerne übernehmen wir dies für 
Sie – und zwar kostenfrei in der Region Göttingen und Umgebung. Im 
Rahmen unserer kostenlosen Schadensanalyse schauen wir, von wo 
genau die Feuchtigkeit in das Mauerwerk kommt und ob es sich dabei 
um kapillare oder drückende Nässe handelt. Mit dieser Info können wir 
Ihnen eine Handlungsempfehlung geben, welche der oben genannten 
Arten der Sanierung für Sie die passende ist. So haben Sie eine opti-
male Informationsgrundlage, um eine Entscheidung für Ihre Sanierung 
zu treffen.

Wir sind für Sie werktags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr telefonisch 
unter 0800 66 48 209 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder 
mobil unter 0178 50 555 90 (Ansprechpartner vor Ort: Helge Achmus) 
erreichbar. Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail unter info@
freimuth-mauerentfeuchtung.de oder besuchen Sie uns auch im 
Internet unter: www.freimuth-mauerentfeuchtung.de.

Von Freimuth saniertes Harzer Herrenhaus in Bad Grund,  
Baujahr 1922

Feuchtigkeit im Haus 
Welche Sanierung ist die richtige für mich?

Sanierung aus einer Hand!

Fordern Sie unsere kostenlosen Informationen an.

Ihr Spezialist in Göttingen
Ihr Ansprechpartner: 
Helge Achmus
Telefon: 0178 50 555 90
www.freimuth-mauerentfeuchtung.de

Jetzt kostenlose 
Vor-Ort-Schadensanalyse vereinbaren

FEUCHTER KELLER? NASSE WÄNDE?

Wand mit aufsteigender Feuchtigkeit

Veranstaltungen + Allgemeines

Die Pflanzgräben für die 
‚Hecke am laufenden Meter‘ 
sollten etwa 40 Zentimeter 
breit und genauso tief sein.



42  02/2023

gleich, ob Sie die Pfosten bei uns im On-
line-Shop bestellen oder in Ihrem Bau-
markt vor Ort besorgen, achten Sie dar-
auf, dass Sie immer einen Pfosten mehr 
benötigen als Heckenelemente“, betont 
Petersohn. 

Anschließend werden die Pflanzgräben 
zwischen den Pfosten ausgehoben – 40 
Zentimeter breit und genauso tief. Damit 
sich die Wurzeln später ungestört aus-
breiten können, der Wasserabzug in den 
Untergrund gewährleistet ist und keine 
Staunässe entsteht, empfiehlt es sich, 
alte Zaunfundamente und andere nicht 
mehr benötigte Hindernisse aus dem 
Erdreich zu entfernen. Bevor die Hecken-
module aufgestellt werden, lockert man 
den Boden in den Gräben noch etwas auf 
und befüllt sie mit etwa 20 Zentimetern 
Blumenerde oder Kompost. „Um nach-
trägliche Setzungen zu minimieren sollte 
die Füllung zwar gut angedrückt, dabei 
aber nicht zu stark verdichtet werden“, 
rät Petersohn. „Generell ist die Boden-
qualität bei Pflanzungen entscheidend. 
Deshalb ist eine gute Vorbereitung immer 
wichtig.“ 

Die nun eingesetzten Pflanzenballen 
sollten oben etwa bündig mit dem um-
gebenden Boden abschließen. Dann 
werden die Heckenelemente mit den 
mitgelieferten Bügeln an den Pfosten 
arretiert – möglichst so, dass dabei die 
jungen Pflanzentriebe zwischen den 

Bauteilen nicht gequetscht werden. Bei 
den niedrigen Hecken gibt es zwei Befes-
tigungspunkte pro Modul, bei den Model-
len ab 1,80 Meter Höhe vier. Jetzt können 
die Pflanzgräben mit der restlichen Erde 
verfüllt und die Pflanzen ausreichend ge-
wässert werden. Anschließend kann man 
es sich im eigenen Outdoor-Wohnzimmer 
gemütlich machen und die neue Aufent-
haltsqualität entspannt genießen. 

Petersohn: „Der weitere Pflegeaufwand 
der Hecke ist relativ gering: Im Frühjahr 
und Herbst sollten die Kletterpflanzen 
an beiden Seiten der Metallgitter zurück-
geschnitten und mindestens einmal im 
Jahr gedüngt werden. Bereits nach ein 
bis zwei Vegetationsperioden ist von den 
Gittern kaum noch etwas zu sehen und 
auch die Zwischenpfosten sind größten-
teils berankt. Wie alle Gartenpflanzen 
muss die Hecke in längeren Trockenpe-
rioden natürlich gegossen werden. Bei 
größeren Grundstücken lohnt es sich, 
bereits während der Pflanzung einen 
Bewässerungsschlauch mit zu verlegen. 
Dann wird der grüne Sichtschutz ganz 
einfach automatisch versorgt.“ Weitere 
Informationen unter www.helix-pflanzen.
de 
.
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Bei einem Hanggrundstück erheben 
sich die Beete wie ein Gemälde.

Die eingesetzten 
Pflanzenballen sollten 
oben etwa bündig mit 
dem umgebenden 
Boden abschließen.

Sobald die ‚Hecke am laufenden 
Meter‘ steht, kann man es sich im 
eigenen Outdoor-Wohnzimmer 
gemütlich machen.
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